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„In Europa ändert sich ständig alles!“  (Romano Prodi) 

Einleitung
…und der Durchblick fällt schwer! Ein ganzes Kurshalbjahr Zeit für Europa 
kann eine gute Grundlage schaffen, das heutige Europa zu verstehen – mit 
seinen Integrationserfolgen, Problemen und der essentiellen Frage nach 
der Finalität – und das Wissen schaffen, Zukunftsperspektiven zu antizipie-
ren und zu reflektieren.
Die Europäische Union ist ein politisches Konstrukt, das durch Verträge ge-
schaffen wurde, die in den vergangenen 50 Jahren mehrfach modifiziert 
und zukünftigen Herausforderungen angepasst wurden. Die europäische 
Integration ist als Prozess zu betrachten, der gestaltet werden muss, so-
zusagen „a project in becoming“. So gesehen erscheint die gegenwärtige 
Krise eben als Wende im Sinne der Wortbedeutung. 
Im Mittelpunkt politischer Bildung zum Thema Europa steht die Vermitt-
lung von Wissen, das ob seiner themenspezifischen Vergänglichkeit mit 
Analyse- und Medienkompetenz unterlegt sein muss. Die Prinzipien im 
Fach Politikwissenschaft, wie auch in Geografie und Geschichte, bieten 
optimale Chancen für nachhaltiges Lernen im Sinne der Handlungsori-
entierung (s. Informationsblatt II/1). Wichtige Hinweise gibt die aktuelle 
Empfehlung der KMK „Europabildung in der Schule“ vom Mai 2008, die als 
Informationsblatt II/2 beiliegt. 
Der Berliner Europakoffer ist nicht als Unterrichtseinheit konzipiert, 
sondern bietet aktuelle Materialien mit Anregungen für den Unter-
richt im Fach Politikwissenschaft, die sich am  Kompetenzmodell ori-
entieren. Es handelt sich um Vorschläge, die die Interessen und die  
Kreativität der Lehrkräfte und Lernenden unterstützen möchten. 
Teilaspekte aller Themenbereiche eignen sich für eine problemorien-
tierte Bearbeitung in den neuen Aufgaben- und Prüfungsformaten im 
Abitur (Fünfte Prüfungskomponente, schriftliches Abitur, kurshalb- 
jahrübergreifendes Aufgabenformat im mündlichen Abitur).

Vernetztes Denken  –  Nachhaltiges Lernen
Die Vielzahl der Einzelthemen bedarf der sinnvollen didaktischen Reduk-
tion: Auch hier ist weniger mehr und die Beschränkung auf Themen von 
zentraler Bedeutung empfehlenswert.  Wann wird aus Wissen Einsicht und 
politisches Bewusstsein? Zum Thema Europa gibt es kein Informationsde-
fizit, eher Erklärungsdefizite, die komplexe Begründungszusammenhänge 
verdeutlichen. Es reicht nicht, die vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes 
zu kennen, nur die Analyse ihrer vielfältigen Implikationen trägt dazu bei, 
sie zu verstehen und bewerten zu können.
Nachhaltiges Lernen beruht auf der Kontextualisierung der Einzelthemen, 
die Begründungen und Erklärungen anbietet. Dies wird am Beispiel der 
Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung exemplarisch verdeut-
licht. (siehe Abbildung II/ 4 )
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„Wir sind Europa den freien Gedanken schuldig.“ (Habermas) 

Im Unterrichtsfach Politikwissenschaft gilt es in besonderem Maße, die 
Prinzipien der Multiperspektivität, Kontroversität und Pluralität zu beach-
ten, ganz im Sinne des ‚Beutelsbacher Konsens‘. Kontroversen in der Ge-
sellschaft sollen auch im Unterricht kontrovers dargestellt werden, um die 
Urteilsfähigkeit der Lernenden zu stärken.
Das vorliegende Handbuch orientiert sich am Rahmenlehrplan 2006/07 für 
die Sekundarstufe II im Fach Politikwissenschaft der Berliner Senatsverwal-
tung für Bildung, Wissenschaft und Forschung. 

Das Handbuch folgt der Systematik des Rahmenlehrplans, bei der unter 
Einbeziehung aktueller Themen und im Einvernehmen mit dem Schülerin-
teresse eigene Akzente gesetzt werden können. 
Das Thema „Europa“ ist dabei in sechs Teilaspekte untergliedert, von denen 
für den Grundkurs eines und für den Leistungskurs zwei verpflichtend sind. 
Zwei weitere sollen aus den vier Wahlbereichen ausgewählt werden.

Dieses Handbuch entstand als gemeinsames Projekt der Europäischen Aka-
demie Berlin,  des Europareferates der Senatskanzlei Berlin, der Senatsver-
waltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung und der Europäischen 
Kommission, Vertretung in Deutschland. Das Landesinstitut für Schule 
und Medien (LISUM) Berlin Brandenburg stand als Kooperationspartner 
zur Verfügung. Dem Auswärtigen Amt und der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung danken wir für die Unterstützung des Projekts. Wenn Sie zum 
Handbuch Hinweise, Anregungen und/ oder  Verbesserungsvorschläge an-
bringen möchten, dann wenden Sie sich bitte an die Europäische Akademie 
Berlin, z. Hd. Frau Ilona Rathert, Bismarckallee 46/48, 14193 Berlin, Email: ir@
eab-berlin.eu. Es ist geplant, das Handbuch in regelmäßigen Abständen auf 
den neuesten Stand zu bringen sowie den aktuellen europapolitischen Ent-
wicklungen – bzw. die oben erwähnten Anregungen aufnehmend – ent-
sprechend weiter zu entwickeln.
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Folgende Kompetenzen sollen in diesem Teilaspekt erworben oder verstärkt 
werden:

Kompetenzerwerb im Teilaspekt 
• sinnvoll strukturierte Mitschriften (Ergebnis-, Verlaufsprotokolle) von 
(Lehrer-) Vorträgen zu ausführlichen, exemplarischen Präsentationen 
mit Flip-Chart, Beamer und PC: z. B. Power-Point oder Mediator durch 
den Lehrer

• durchdringende Textquellenarbeit, die die Erarbeitung von (Kategori-
en und Kriterien sowie) historischen und aktuellen Perspektiven der Ur-
teilsbildung unter Einhilfen der Lehrerin bzw. des Lehrers ermöglicht

• zielgerichtete Verwendung der EU-Verträge (bzw. einer möglichen 
Verfassung) und von Kommentaren zu den EU-Verträgen (bzw. zu einer 
möglichen Verfassung), regelmäßige Aktualisierungen über Internetre-
cherche

• selbstständige Gruppenarbeit mit ausführlicher, übersichtlicher und 
thesenbildender Präsentation: Flip-Chart, Beamer und PC: z. B. Power-
Point oder Mediator

• reflektierter Einsatz gesprächsorientierter und simulativer Methoden: 
Pro und Contra-Debatte, Expertengespräch, (reduziertes) Planspiel, 
Rollenspiel

• Vergleichende Analyse komplexer Grafiken

• Sachurteilsbildung anhand ausgewählter Kategorien, z. B. Plebiszit, 
Repräsentation

Für den Teilaspekt sind folgende Inhalte vorgesehen:

Inhalte (Themenbereiche) im Teilaspekt 
• Etappen der europäischen Integration

• Grundsätzliche Motive und Zielsetzungen

• EU-Vertrag (von Maastricht, speziell „1. Säule“: Europäische Gemein-
schaften; „3. Säule“: Zusammenarbeit in Innen- und Justizpolitik), Euro-
päischer Verfassungsvertrag

• Institutionen der EU 

• Zukunft der Erweiterungen und Vertiefungen

Für das Leistungskursfach:

• europäische Parlamente im Vergleich: nationale Legislativen und das 
EU-Parlament

„DIE EU – GESTERN, HEUTE 
UND MORGEN“ (Pflichtbereich)1
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Einstieg

Medienprojekt

Fächerübergreifender 
Exkurs Geschichte

Einzel-/ Gruppenarbeit

Quellenarbeit

Hausarbeit und Recherche

Was ist Europa? Was ist europäisch?

Jede Schülerin, jeder Schüler hat ein Bild von Europa, das im offenen Ge-
spräch kurz skizziert werden kann. Im Anschluss könnten die Lernenden 
mit Hilfe einer Kartenabfrage Interessen und Fragestellungen formulieren 
und nach Themenfeldern klassifizieren, die im laufenden Semester dann 
bearbeitet werden. 

Gleich zu Beginn der Unterrichtseinheit empfiehlt es sich, mit den Schü-
lerinnen und Schülern ein Medienprojekt zu vereinbaren, mit dem Ziel, 
arbeitsteilig selbstständig Europanachrichten in den Printmedien, im Fern-
sehen und im Internet zu recherchieren. Die Ergebnisse könnten in einer 
Wandzeitung dokumentiert werden.
Im ersten Themenbereich sollen die Etappen der europäischen Integration 
behandelt werden. 
Im Hinblick auf die Geschichte der europäischen Integration könnten fol-
gende Aspekte behandelt werden: 
• Begriff und Mythos Europa, Nationenbildung im europäischen Kontext, 
• frühe Ideen europäischer Einigung, 
• die europäische Idee als Friedensprojekt im 20. Jahrhundert.
Zum Begriff und Mythos Europas kann auf das Informationsblatt II/3 zu-
rückgegriffen werden.
Zur Behandlung der Ideen der europäischen Einigung in früherer Zeit und 
im 20. Jahrhundert eignet sich Arbeitsblatt II/1.
Zur Präsentation des Themas empfehlen sich Schülerkurzreferate mit Visu-
alisierung.

Bei der Behandlung des Themas für die Zeit nach dem 2. Weltkrieg bietet 
es sich an, mit dem Europarat zu beginnen. Der Europarat ist die älteste auf 
Frieden und Zusammenarbeit gerichtete Nachkriegsorganisation in Europa.  
Arbeitsblatt II/2 ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, sich dieser 
Organisation zu nähern. Weitere und jeweils aktuelle Informationen über 
den Europarat finden sich auf dessen Internetseite, die auch für die Recher-
chen des Arbeitsblattes herangezogen werden sollte: www.coe.int.
Ein interessantes Dokument seiner Zeit ist die Rede des Präsidenten der Be-
ratenden Versammlung, Paul-Henri Spaak, die dieser anlässlich seines Rück-
tritts von seinem Amt am 10. Dezember 1951 hielt. Seine Enttäuschung über 
den mangelnden Integrationswillen vieler Mitglieder wird deutlich ausge-
sprochen. Die Rede ist auszugsweise in dem Buch „Europa – Ein Überblick“ 
auf S. 26 dokumentiert. Bei der Datumsangabe handelt es sich um einen 
Druckfehler. Die Rede wurde 1951 (nicht 1957) gehalten.
Die weiteren Schritte der europäischen Integration haben sich innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaften, die jetzt zur Europäischen Union zusammen-
gefasst sind, vollzogen. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen der vertikalen 
Integration (also der Vertiefung und Zusammenführung nationaler Politiken) 
und der horizontalen Integration, die sich in der Aufnahme weiterer Mitglie-
der ausgedrückt hat. Informationsblatt II/4 stellt auf der x-Achse die Erweite-
rungen, auf der y-Achse die wichtigsten Schritte der Vertiefung dar.
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Berliner Bürgermeister 
und die europäische Integration

Die Regierenden Bürgermeister von Berlin waren vor 1989 durch die be-
sondere Stellung Berlins im Ost-West-Konflikt und nach 1989 durch die eu-
ropäische Metropolenlage zwischen den neuen und alten EU-Mitgliedstaa-
ten immer auch Europapolitiker. Besonders hervorheben kann man den 
SPD-Politiker Willy Brandt (Regierender Bürgermeister von 1957 – 1966; 
späterer Bundeskanzler) und den CDU-Politiker Richard von Weizsäcker 
(1981 – 1984; späterer Bundespräsident). 
Dokumente zur Einigung Europas im politischen Denken Willy Brandts 
finden sich über ENA – European Navigator (http://www.ena.lu), u.a. die 
Audio-Datei mit der Regierungserklärung vom 6.11.1970, mit der Brandt 
eine erste außenpolitische Bilanz zieht und auf den europäischen Integra-
tionsprozess eingeht. Auf derselben Website finden sich Dokumente von 
Weizsäckers; u.a. ein FAZ-Artikel vom 13. April 1992 zum „Meilenstein“ des 
Vertrags von Maastricht.

Als Material zum Themenbereich Grundsätzliche Motive und Zielsetzun-
gen empfiehlt sich das 2. Kapitel des Buches „Europa – Ein Überblick“ 
(S. 21–39). Hier wird die Entstehungsgeschichte der Europäischen Gemein-
schaften nach dem 2. Weltkrieg nachgezeichnet. Ein allgemeiner Überblick 
über die „Motive, Leitbilder und Etappen der europäischen Einigung“ ist 
auch in den Informationen zur politischen Bildung Nr. 279 „Europäische 
Union“ zu finden (S. 7 – 18). Zusätzliche Texte finden sich auch in dem 
schon erwähnten Arbeitsblatt II/1. Sehr grundsätzlich auf Europa bezogen, 
kurzweilig zu lesen und für die Textarbeit mit Schülerinnen und Schülern 
geeignet, ist der Text „Ubi Europa, ibi patria“, der als Dokument 8 beigefügt 
ist. Es handelt sich um die Einleitung des Buches „Werte“ von Peter Prange 
(München 2006). Der Text beginnt mit der Frage: „Haben wir noch alle Tas-
sen im Schrank?“

Die EU heute

Das Thema „EU heute“ basiert auf einer Auswahl  von Aspekten, die die Kri-
terien Aktualität, Relevanz und Lebensweltbezug erfüllen. 
Der Unterricht könnte die folgenden Module enthalten, deren Gewichtung 
den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden sollte. Damit wäre auch 
der Themenbereich 2 im Wesentlichen behandelt. 

I. Politik
1. Grundlagen (Verträge, Acquis communautaire, Mehrebenensystem, Su-
pranationalität, Subsidiarität)
2. Akteure (Institutionen, europäische, nationale, lokale Ebene)

II. Politikfelder
1. Rechtsgemeinschaft 

Berlin-Bezug

Quellenarbeit



7Handbuch Sek. II

2. Finanzen 
3. Justizielle Zusammenarbeit
4. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
5. Migration
6. Erweiterung/Europäische Nachbarschaftspolitik

III. Wirtschaft
1. Binnenmarkt
2. Die EU im Kontext der Globalisierung 
3. Die Lissabon-Strategie
4. Ökonomischer Wandel und Europäisches Sozialmodell
5. Energie/Klima
6. Struktur- und Regionalpolitik
7. Agrarpolitik

IV. Gesellschaft
1. Identität
2. Europäische Bürgergesellschaft
3. Bildung
4. Kulturelle Vielfalt
5. Gleichberechtigung

Vertragliche Grundlagen

Die vertragliche Grundlage der Europäischen Union ist nach landläufiger 
Meinung der sog. Lissabonner Vertrag, der am 1. Dezember 2009 in Kraft 
trat.
Tatsächlich ist der Lissabonner Vertrag jedoch ein Änderungsvertrag. 
Durch ihn wurde der Vertrag über die Europäische Union (EUV)  sowie der 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) geschaffen.
Die Ratifizierung des Lissabonner Vertrags gestaltete sich in einigen Län-
dern schwierig. In Irland war er in einer Volksabstimmung abgelehnt wor-
den und bekam die Zustimmung erst in einem zweiten Referendum im 
Jahr 2009. 
In Deutschland haben die Partei Die Linke sowie einige Persönlichkeiten 
gegen den Vertrag geklagt.

Das Bundesverfassungsgericht hat am 30. Juni 2009 entschieden, dass 

Pro-und-Contra-Debatte
Quellenarbeit
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Aktuelle Internetrecherche

der Lissabonner Vertrag mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Allerdings 
hat es gerügt, dass dem Bundestag und dem Bundesrat im Verhältnis 
zur Bundesregierung bei europäischen Entscheidungen zu wenig Be-
deutung zukomme, so dass das Begleitgesetz zum Lissabonner Vertrag 
geändert werden muss, bevor Deutschland die Ratifikationsurkunde hin-
terlegen kann. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts findet sich im In-
ternet unter<http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ 
es20090630_2bve000208.html>, eine Presseerklärung, die das Urteil zu-
sammenfasst und auch für Leistungskurse in der 13. Jahrgangsstufe ge-
eignet ist, findet man unter http://www.bundesverfassungsgericht.de/
pressemitteilungen/bvg09-072.html.
Abgesehen von Irland und Deutschland ist der Lissabonner Vertrag in allen 
Staaten ratifziert worden. Allerdings haben in Polen und in der Tschechi-
schen Republik die Präsidenten die Ratifikationsurkunde noch nicht unter-
zeichnet. Die konservative Opposition in Großbritannien hat angekündigt, 
sie würde im Falle einer Regierungsübernahme die Ratifikation zurückneh-
men und einer Volksabstimmung unterwerfen, wenn der Vertrag bis dahin 
nicht in Kraft getreten sei. Das britische Recht lässt eine solche Rücknah-
me eines Ratifikationsaktes zu, solange das ratifizierte Dokument keine 
Rechtskraft erlangt hat.

Der Vertrag war bereits die Antwort der EU auf das Scheitern eines Verfas-
sungsvertrages für Europa, den 2005 die französische und die niederländi-
sche Bevölkerung in Volksabstimmungen nicht gebilligt hatten.
Einen Überblick über den Lissabonner Vertrag gibt das Informationsblatt 
II/5.  Die Schülerinnen und Schüler könnten sich  anhand des Arbeitsblat-
tes II/3 kritisch mit dem Lissabonner Vertrag auseinandersetzen. Hierfür 
kann auch das Informationsblatt II/8 genutzt werden.
Die Schülerinnen und Schüler können angeregt werden, den kontroversen 
Diskussionsprozess zu diesem Thema in der Öffentlichkeit im Internet zu 
recherchieren und zu präsentieren.
Auf der Basis der Verträge hat die Europäische Union ein umfangreiches 
Regelwerk geschaffen, das im Allgemeinen mit dem französischen Begriff 
„acquis communautaire“ bezeichnet wird. Vieles davon existiert im rechtli-
chen Rahmen der Europäischen Gemeinschaften, die bei Inkrafttreten des 
Lissabonner Vertrages in der EU aufgingen. Eine Visualisierung findet man 
in Abbildung II/1 („Die EU als Rechtsgemeinschaft“), die auch als Folienvor-
lage genutzt werden kann.
Das Besondere an der Europäischen Union ist, dass sie mehr als ein Zu-
sammenschluss von Staaten, aber weniger als ein Bundesstaat ist. Das Bun-
desverfassungsgericht hat hierfür den Begriff „Staatenverbund“ geprägt. 
Dies hat zur Folge, dass europäische Politik sich auf verschiedenen Ebenen 
vollzieht, weshalb man auch von einem europäischen Mehrebenensystem 
spricht. Abbildung II/2 veranschaulicht dies.
Was die EU von einem Staatenbund unterscheidet, ist das Prinzip der Su-
pranationalität, das im Buch „Europa – Ein Überblick“ auf den Seiten 64/65 
dargestellt ist. Im Anschluss daran findet sich eine Erläuterung der verschie-
denen Institutionen der Europäischen Union. In den Informationen zur po-
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litischen Bildung Nr. 279 „Europäische Union“ sind die Vertragsgrundlagen 
und Entscheidungsverfahren ebenfalls ausführlich dargestellt.
Die Schülerinnen und Schüler können angeregt werden, die Texte zu ana-
lysieren und das Zusammenspiel der europäischen Institutionen zu prä-
sentieren. 
Eine Fallstudie darüber, wie eine Entscheidung zustande kommt, findet 
sich in „Wirtschaft – Gesellschaft – Politik“, Band 2 des Schöningh-Verlags, 
2006, S. 406–408.
 
Interessant ist es, zu diesem Thema auch ein Mitglied des Europäischen Par-
laments einzuladen und konkret nach dem Verlauf eines Gesetzgebungs-
verfahrens zu fragen. Auch die Vertretung der Europäischen Kommission 
in Berlin kann in Referentenvorträgen hierzu kompetent Auskunft geben. 
Schließlich wird in der EU kaum etwas beschlossen, was die Europäische 
Kommission nicht durch einen Vorschlag initiiert hat.
Dass die Europäische Union Kompetenzen gegenüber den Mitgliedstaaten 
hat, bedeutet jedoch nicht, dass alles in Brüssel geregelt würde oder die EU 
jedes beliebige Politikfeld an sich ziehen könnte. Die EU ist nämlich dem 
Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet. Eine Erläuterung des Begriffs findet 
sich in „Europa – Ein Überblick“ S. 80/81. Eine knappe grafische Darstellung 
im Heft 279 der Informationen zur politischen Bildung „Europäische Uni-
on“ (S. 40) veranschaulicht den Begriff.

Erweiterungen der EU

Die Europäische Union war von Beginn, also von der Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) 1952 an, auf ein grö-
ßeres Europa angelegt.  Wie in dem Buch „Europa – Ein Überblick“ auf den 
Seiten 21  bis 39 dargestellt, wurden weitere Länder aufgefordert, dem 
Beispiel der Gründerstaaten zu folgen. Auch heute regelt Art. 49 des Ver-
trages über die Europäische Union (EUV), dass alle europäischen Staaten 
die Mitgliedschaft in der EU beantragen können. Ironischerweise war die 
EU mit diesem Anspruch nur so lange im Einklang, wie er durch den Ost-
West-Konflikt nicht realisierbar war. Nach dessen Ende, also nach dem Fall 
des Eisernen Vorhangs, schwoll die Zahl der Kandidaten drastisch an.  Die 
Europäische Union formulierte nun zum ersten Mal explizit Kriterien für 
eine Mitgliedschaft. Da dies bei einer Sitzung des Europäischen Rates, also 
der Staats- und Regierungschefs der EU, 1993 in Kopenhagen der Fall war, 
spricht man seitdem von den Kopenhagener Kriterien. Diese sind im Infor-
mationsblatt II/6 dargestellt.
Die EU hat mittlerweile vier Erweiterungsrunden hinter sich gebracht: 
1973 um Großbritannien, Irland und Dänemark (Westerweiterung), 1981 
um Griechenland und 1986 um Spanien und Portugal (Süderweiterung), 
1995 um Schweden, Finnland und Österreich (Norderweiterung), 2004 um 
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Slo-
wenien, zudem um Zypern und Malta und 2007 um Bulgarien und Rumäni-
en (Osterweiterung). Abbildung II/3 zeigt die Entwicklung im Überblick.

Textarbeit

Fallstudie

Expertenbefragung 

Hausarbeit
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Allerdings ist deutlich geworden, dass die lange gehegte Hoffnung, eine 
Erweiterung der EU führe quasi automatisch auch zu einer Vertiefung im 
Sinne einer Intensivierung der politischen und wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit, sich nicht erfüllt hat. So entsteht für künftige Erweiterungen ein 
Zielkonflikt zwischen der Vergrößerung der Europäischen Union und der 
Vertiefung der Gemeinsamkeiten. Die Einstellung der Mitgliedstaaten und 
ihrer Bevölkerungen hängt auch von der jeweiligen Vorstellung ab, wohin 
sich die EU entwickeln und was gegebenenfalls der Endstand der europä-
ischen Integration sein solle (sog. Finalitätsdebatte). Aufschluss über die 
Meinungen der europäischen Bürger gibt die regelmäßig durchgeführte 
Meinungsumfrage „Eurobarometer“, die die Europäische Kommission in 
Auftrag gibt. Die Ergebnisse finden sich im Internet unter http://ec.europa.
eu/public_opinion/index_en.htm. Unterschiedliche nationale Positionen 
zum Fortgang der Erweiterung analysiert Barbara Lippert in einer Untersu-
chung aus dem Jahr 2007: http://library.fes.de/pdf-files/id/04736.pdf.

Im Augenblick gibt es drei offizielle Kandidaten für die EU-Mitgliedschaft. 
Das sind zum einen die Türkei und Kroatien, mit denen bereits über den 
Beitritt verhandelt wird, und zum anderen Makedonien, mit dem die Ge-
spräche noch nicht begonnen haben. Darüber hinaus gibt es mit den an-
deren Staaten des ehemaligen Jugoslawien und mit Albanien einige Län-
der, die als „potenzielle Beitrittskandidaten“ bezeichnet werden (Serbien, 
Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Albanien und Kosovo, das allerdings 
noch nicht von allen EU-Staaten völkerrechtlich anerkannt worden ist).
Einen Überblick über den Erweiterungsprozess und die damit verbunde-
nen Dilemmata findet man in einem Text des Wissenschaftlers Georg Vo-
bruba (Dokument 9).
Informationsblatt II/7 (EU-Erweiterung), das auch als Folienvorlage ver-
wendet werden kann, gibt Auskunft über die verschiedenen Stufen des 
Beitrittsprozesses.

Für den Themenbereich Zukunft der Erweiterungen und Vertiefungen 
empfehlen sich die Kapitel 6 und 8 des Buches „Europa – Ein Überblick“. 
Während das Kapitel 6 (S. 123–133) künftige Erweiterungen behandelt, 
geht das Kapitel 8 (S. 153–165) auf die künftige Entwicklung der EU ein. 
Einen großen Stellenwert nimmt in der Diskussion um künftige Erweite-
rungen der Europäischen Union die mögliche Mitgliedschaft der Türkei 
ein. Über diese Frage wird auch in Deutschland heftig gestritten. Die Mit-
gliedschaftsperspektive der Türkei ist einer der Punkte, in denen sich die 
europapolitischen Positionen der Bundestagsparteien CDU, CSU, SPD, FDP, 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke unterscheiden.
Als Einstieg in die Diskussion empfiehlt sich die Unterrichtseinheit 4, The-
menblätter Nr. 47 „Die Türkei und Europa“ der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung. 
Auf dem Internetportal „youtube“ findet man einen Film, der vom öffent-
lich-rechtlichen Sender Arte ausgestrahlt wurde, und der sich – mit einer 
Länge von 10 Minuten – ebenfalls gut als Einstieg in das Thema eignet. 
Die Adresse lautet: http://www.youtube.com/results?search_query=T%C
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3%BCrkei+Beitritt+Arte&search_type=&aq=f. Der Film heißt: „Mit offenen 
Karten – EU-Beitritt der Türkei“.

Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet auf ihrer Internetseite eine 
Fülle von Materialien und Aufsätzen zu diesem Thema. Es bietet sich an, 
die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Positionen recherchieren 
und dann – beispielsweise in Form einer Wandzeitung – zusammentragen 
zu lassen. Es wird ihnen dabei deutlich werden, dass jedem Pro- ein Contra-
Argument gegenüber steht, das sich auf denselben Zusammenhang be-
zieht. Das ist bei der wirtschaftlichen Entwicklung (Pro: hohe Dynamik, jun-
ge Gesellschaft; Contra: Druck auf die EU-Arbeitsmärkte) nicht anders als 
bei der geografischen Lage (Pro: Brücke nach Mittelasien; Contra: direkte 
Grenze mit Iran, Irak und Syrien) oder der kulturellen Orientierung (Pro: Ver-
bindung zu den islamischen Ländern; Contra: Verwässerung der christlich-
jüdischen Identität Europas). So ist eine breite Abwägung von Argumenten 
und Überlegungen möglich und den Schülerinnen und Schülern wird deut-
lich, dass es für beide Positionen Argumente gibt. Aktuelle Presseberichte 
findet man unter www.europa-digital.de.  Berichte und Kommentare, von 
jungen Erwachsenen geschrieben, findet man auch unter www.cafebabel.
com. Diese Internetpublikation kann man kostenlos abonnieren.

Kapitel 6 des Buches „Europa – Ein Überblick“ zeigt bei den Staaten des 
westlichen Balkan, wie lang der Weg in die Europäische Union ist. Dabei 
spiegelt das Schaubild auf S. 129 den Stand bei Drucklegung des Buches 
wider. Man kann die Schülerinnen und Schüler bitten zu recherchieren, ob 
dieser Stand noch aktuell ist. Tatsächlich haben die EU und Bosnien-Her-
zegowina das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen im Mai 2008 
unterzeichnet, nachdem es in Bosnien-Herzegowina zu der von der EU an-
gemahnten Polizeireform gekommen ist. Mit Montenegro, das sich erst im 
Juni 2006 für unabhängig erklärt hatte, ist sogar bereits im Oktober 2007 
eine Unterzeichnung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens 
erfolgt. Das Land strebt in die Europäische Union und hofft, im Jahr 2015 
Mitglied zu sein. Ein Stolperstein ist ironischerweise, dass in Montenegro 
der Euro bereits offizielles Zahlungsmittel ist. Montenegro hatte ihn – als 
es noch mit Serbien verbunden war – einseitig eingeführt. Die Europäische 
Zentralbank hatte das hingenommen, weil Montenegro ja keinerlei Status 
im Hinblick auf die EU hatte. Jetzt fürchtet man in Frankfurt, dass das ein 
falsches Signal sein könne, denn die Bedingungen für die Euro-Teilnahme, 
die sogenannten Maastricht-Kriterien, erfüllt das Land noch nicht.
Auch mit Serbien wurde das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen 
im Frühsommer 2008 unterzeichnet.

Mit der künftigen Erweiterung allgemein beschäftigt sich das Europäische 
Parlament in einem Beschluss vom Juli 2008. Der Beschluss ist als Doku-
ment 10 beigefügt. Die Schülerinnen und Schüler können den Text unter 
verschiedenen Aspekten auswerten. Wie sieht das Europäische Parlament 
künftige Erweiterungen? Wie beurteilt es die Europäische Nachbarschafts-
politik? Was schlägt das Parlament vor?
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Wichtige Dokumente sind zudem die Mitteilungen der Kommission (die 
auch in den 23 Amtssprachen der EU veröffentlicht sind): 
	 1. 	„Erweiterungsstrategie und wichtigste Herausforderungen für den Zeitraum 2006-
		  2007 mit Sonderbericht über die Fähigkeit der EU zur Integration neuer Mitglieder“
 		  (KOM (2006) 649 endg.),http://eur-lex.eu/LEXUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006	
		  :0649:FIN:DE:PDF, und 
	 2. „Erweiterungsstrategie und wichtigste Herausforderungen 2007-2008 (KOM (2007) 	
		  663 endg.), http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/
		  strategy_paper_de.pdf. 
Von großer Bedeutung ist ebenfalls die Stellungnahme des Bundesrats 
zur weiteren Integrationsfähigkeit der EU vom 4.12.2006 (BR-Drucksache 
865/1/06), http://www.umwelt-online.de/PDFBR/2006/0865_2D1_2D06.pdf. 
Georg Vobruba setzt in seinem Aufsatz „Die EU am Ende der Erweiterung“ 
(Dokument 9) hierzu einen Kontrapunkt. Die Schülerinnen und Schüler 
können angeregt werden, die verschiedenen Positionen der deutschen 
Parteien zu recherchieren. 

Dritter Weg?

Die Erweiterung der Europäischen Union um insgesamt 10 Staaten Mit-
telosteuropas war ein außerordentlich bedeutsamer Beitrag zur Stabilisie-
rung des Kontinents. Diese Aufgabe ist keineswegs abgeschlossen, aber 
der EU steht heute das Mittel der Beitrittszusage nicht mehr in gleichem 
Maße zu Gebote. 
Neben der subjektiven Erweiterungsmüdigkeit der EU-Politiker und –Bür-
ger gibt es objektive Gründe, den Erweiterungsprozess nicht mehr im glei-
chen Tempo fortzusetzen, da sonst die innere Entwicklung der EU (Funkti-
onsfähigkeit, Kohäsion) gefährdet ist.

Expansion ohne Erweiterung

Um die Ziele der Erweiterung zu erreichen, ohne neue Mitglieder aufzu-
nehmen, hat die Europäische Union seit 2003 die Europäische Nachbar-
schaftspolitik (ENP) entwickelt.
Die Ziele der ENP und ihre Funktionsweise sind im Buch „Europa – Ein 
Überblick“ auf den Seiten 130 bis 133 dargestellt. Sie richtet sich an die 
Länder Osteuropas (Ukraine, Republik Moldau, Belarus), des Südkaukasus 
(Georgien, Armenien, Aserbaidschan) sowie die Staaten des südlichen Mit-
telmeers (Algerien, Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, 
Palästinensische Autonomiebehörde, Syrien, Tunesien). Hierzu kann auch 
die Abbildung II/3 („EU-Erweiterung und ENP“) herangezogen werden.
Der bisherige Erfolg der ENP ist umstritten. Während die Europäische Kom-
mission sie als sehr nützlich preist, kritisiert das Europäische Parlament, sie 
sei nicht weitgehend genug. 
Dabei steht im Hintergrund die Frage, ob ein Land für eine erfolgreiche 
Transformation eine Mitgliedschaftsperspektive benötigt oder nicht. 
Man kann die Schülerinnen und Schüler anregen, die verschiedenen Po-SOL-Recherche
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sitionen zu recherchieren und zu präsentieren. Daran kann sich ggf. eine 
Pro- und Contra-Diskussion anschließen.
Die Position der Europäischen Kommission findet man im Internet unter 
http://ec.europa.eu/world/enp/howitworks_de.htm. Die Stellungnahme 
des Europäischen Parlaments (P6_TA(2007)0538)  ist unter < http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-
2007-0538+0+DOC+XML+V0//DE> zu finden.
In der EU gibt es einige Mitgliedsländer (Polen, Tschechien, Litauen, Schwe-
den), die beispielsweise eine Beitrittsperspektive für die Ukraine befürwor-
ten. Andere, darunter auch Deutschland, lehnen das zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt ab.

Bei der Frage der künftigen Entwicklung der Europäischen Union kann die 
Unterrichtseinheit 3 („Welche EU wollen wir?“,  Themenblatt Nr. 72 der Bun-
deszentrale für politische Bildung) als Einstieg dienen. Bei einer vertieften 
Diskussion wird schnell deutlich, dass es über die Frage, wohin die EU sich 
entwickeln soll, in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche Vorstellungen 
gibt. Hier bietet sich neben einer generellen Diskussion ein Rollenspiel an. 
Die Schülerinnen und Schüler können gebeten werden, sich die Positionen 
jeweils eines Landes anzueignen und in einer Debatte über die Zukunft der 
Europäischen Union diese Position zu vertreten.
Es bietet sich beispielsweise an, sich mit der Position Großbritanniens, 
Frankreichs, Polens, Luxemburgs und Deutschlands zu beschäftigen. Einen 
ersten Zugang zu den Ländern und ihren Botschaften in Berlin erhält man 
über die Internetseite des Auswärtigen Amtes: www.auswaertiges-amt.de, 
dann „Länder- und Reiseinformationen“.

Allerdings ist ein solches Verfahren ziemlich zeitaufwändig. Wenn die ent-
sprechende Zeit oder Energie nicht zur Verfügung stehen, kann man auf 
zwei andere Möglichkeiten zurückgreifen:
1. Mit der Simulation Europäisches Parlament (SIMEP) wird 200 Schülern 
der Sek. II aus Berlin/Brandenburg die Möglichkeit geboten, über die EU 
in die Rolle eines bzw. einer Abgeordneten des Europäischen Parlaments 
zu schlüpfen und somit zu erfahren, wie es in der Praxis abläuft – ohne 
Vorkenntnisse. Die jährlich an zwei Tagen im Oktober stattfindende Veran-
staltung widmet sich jeweils drei Themen. Für 2008 sind folgende Themen 
vorgesehen: EU-Klimaschutzziele, Europäische Migrationspolitik sowie die 
Beitrittsperspektive der Westbalkanstaaten. Weitere Informationen,  auch 
zur Anmeldung, finden sich auf http://www.simep.de/.

2. Das Planspiel „Mittelosteuropa vor der Linse“ von AFS Interkulturelle Be-
gegnungen e. V. bietet einen thematischen Einstieg in die Region der neu-
en EU-Mitgliedstaaten. Die Schülerinnen und Schüler schlüpfen in Rollen 
von Jugendlichen aus verschiedenen Staaten Mittel- und Osteuropas. Da 
gibt es z. B. Anna, die polnische Rapperin oder Vladimir, der von einer Eis-
hockeykarriere träumt. Zusammen sollen sie entscheiden, wie ein Kurzfilm 
über Jugendliche aus Mittel- und Osteuropa aussehen soll. Die dazu gehö-
rigen Materialien sind auf der Begleit-CD enthalten. 

Pro- und Contra-Diskussion

Einzel-/ Gruppenarbeit

Rollenspiel

Recherche
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Im Leistungskursfach sollen nationale Parlamente mit dem Europäischen 
Parlament verglichen werden. Die nationalen Parlamente der EU-Staaten 
sind in ihren Kompetenzen und Arbeitsweisen durchaus unterschiedlich. 
Um die Schülerinnen und Schüler nicht zu sehr zu verwirren, bietet es sich 
an, ein nationales Parlament, also beispielsweise den Deutschen Bundes-
tag, mit dem Europäischen Parlament zu vergleichen. Die Informationen 
über die Parlamente sind über die entsprechenden Internetseiten leicht zu 
beschaffen (www.bundestag.de und www.europarl.europa.eu). 
Bei einem Vergleich ist es wichtig herauszuarbeiten, dass man die Parla-
mente nicht einfach nebeneinander stellen kann. Grundinformationen fin-
den sich in Dokument 11.

Die Europäische Union ist kein Staat, sondern eine Union der Staaten und 
der Bürger. Das heißt, die Staaten müssen in ihren Entscheidungsstrukturen 
angemessen repräsentiert sein. Dies geschieht durch die große Bedeutung 
des Rates für die Entscheidungsfindung. In den meisten Politikbereichen 
ist die Mitentscheidung die Regel der Beschlussfassung (außer in der Au-
ßenpolitik). Das bedeutet, dass das Europäische Parlament gemeinsam mit 
dem Rat rechtsverbindliche Beschlüsse fasst. Im nationalen Rahmen ent-
scheidet das Parlament alleine, allerdings gibt es in den meisten EU-Staa-
ten eine zweite Kammer, die ebenfalls Gestaltungs- und Einspruchsrechte 
hat. Bei uns ist das der Bundesrat. 
Die Mitwirkung der Länder in EU-Angelegenheiten erfolgt gem. Art. 23 GG 
und dem Beteiligungsgesetz (EUZBLG) über den EU-Ausschuss des Bun-
desrats, in dem Berlin über die Senatskanzlei vertreten ist. Bei Interesse 
kann der Fachreferent/ die Fachreferentin über das Europa-Referat der Se-
natskanzlei zu einer Diskussion eingeladen werden.
Die EU verbindet große, mittelgroße, kleine und sehr kleine Staaten. Das 
EU-Mitglied Malta hat nicht mehr Einwohner als ein Berliner Stadtbezirk. 
Von daher muss das Europäische Parlament nach der Methode der de-
gressiven Proportionalität zusammengesetzt sein. Anders ausgedrückt: 
Die kleinen Staaten haben ein überproportional großes Gewicht. Während 
in Malta pro 50.000 Einwohner ein Europaparlamentarier gewählt wird, 
entsenden in Deutschland über 800.000 Bewohner einen Repräsentanten 
nach Straßburg. Es ist ja offensichtlich: Würde man das deutsche Verhält-
nis von Wählern zu Gewählten auf die gesamte EU anwenden, hätten Mal-
ta und Luxemburg keinen einzigen Vertreter im Europäischen Parlament. 
Würde man das maltesische Verhältnis für alle zur Basis machen, zählte das 
Europäische Parlament fast 10.000 Mitglieder.
Man kann die Schülerinnen und Schüler bitten, die jedem Land zustehen-
den Sitze im Europäischen Parlament (vgl. hierzu Buch „Europa – Ein Über-
blick“, S. 71) mit der Einwohnerzahl des jeweiligen Landes zu korrelieren 
und einen grafischen Überblick anzufertigen. Hieran kann sich eine kont-
roverse Diskussion anschließen: Sichert die degressive Proportionalität die 
europäische Demokratie oder gefährdet sie  sie? 

Die Mitgliedstaaten verfügen über die Kompetenzkompetenz, das heißt, 
die EU hat nur die Zuständigkeiten, die die Mitgliedsländer ihr ausdrück-
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lich zuweisen. Die Mitgliedstaaten entscheiden auch, ob sie einen Politik-
bereich zwischen den Regierungen – also intergouvernemental – regeln 
oder in die supranationale Zuständigkeit der EU geben wollen. Die EU – 
und damit auch das Europäische Parlament – können also nicht Zuständig-
keiten an sich ziehen. 
Das bedeutet: Das Europaparlament hat keine Allzuständigkeit. So wird 
es in der Außen- und Sicherheitspolitik beispielsweise nur angehört, kann 
aber nichts entscheiden. Beim Haushalt beschließt das Parlament nur über 
einen Teil der Ausgaben der EU (die sog. nichtobligatorischen Ausgaben), 
und gar nicht über die Einnahmen, die die Regierungen der Mitgliedstaa-
ten festlegen. Sollte der Lissabonner Vertrag in Kraft treten, wäre die Stel-
lung des Parlaments gestärkt. Die Mitentscheidung wäre in allen Bereichen 
(außer in der Außenpolitik) gegeben und das Parlament würde die gesam-
ten Ausgaben der EU festlegen.
Es gibt also einige Besonderheiten des Europäischen Parlaments, die sich 
aus den Unterschieden zwischen der EU einerseits und einem Mitgliedstaat 
wie beispielsweise Deutschland andererseits erklären. Wenn man diesen 
Zusammenhang allerdings den Schülerinnen und Schülern nicht aufweist, 
wird ein Vergleich zwischen den Parlamenten belanglos.
In Berlin ist man in der glücklichen Lage, dass es relativ leicht möglich ist, 
eine(n) Bundes- oder Europaabgeordnete(n) zu treffen. Diese Chan-
ce sollte man nutzen. Eine Möglichkeit wäre, ein Mitglied des Deutschen 
Bundestages oder des Europäischen Parlaments einzuladen und zu seiner 
Tätigkeit und seinen Kompetenzen zu befragen. Man könnte die Schü-
lerinnen und Schüler auch bitten, einen Interviewbogen auszuarbeiten 
und mit diesem in einer kleinen Gruppe eine Parlamentarierin oder einen 
Parlamentarier zu befragen. Anschließend könnten im Kurs verschiedene 
Antworten miteinander verglichen werden, um so zu einem besseren Bild 
über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Bundestag und Europä-
ischem Parlament zu gelangen.
Als Anregung für ein solches Gespräch empfehlen sich die Politikerportraits 
auf der DVD „Das Image der Politik und der Politiker“ mit insgesamt zwölf  
Beiträgen., u. a. mit Jean-Claude Juncker, der als einer der wichtigsten Ver-
mittler in Europa gilt. Die DVD ist bei den jeweiligen Landesfilmdiensten 
ausleihbar. Eine Ausleihe lässt sich online unter www.landesfilmdienste.de 
vornehmen. 
Die Mitglieder des Deutschen Bundestages sind über ihre Abgeordneten-
büros erreichbar (www.bundestag.de). Auch die deutschen Europaabge-
ordneten haben ein Büro in Berlin (www.europarl.de). Die exakten Adres-
sen der Berliner Abgeordneten finden sich im  „Berliner Europakompass“.
Die intensive Beschäftigung mit der Arbeit des Europäischen Parlaments ist 
auch deswegen angezeigt, weil am 7. Juni 2009 die Wahlen zum EP statt-
gefunden haben, zu denen die Schülerinnen und Schüler wahlberechtigt 
gewesen sind.
Eine gute Möglichkeit, mit aktiven Politikerinnen und Politikern ins Ge-
spräch zu kommen, ist auch der jährlich durchgeführte „EU-Projekttag“, an 
dem sich viele Persönlichkeiten aus dem politischen Bereich (bis hin zur 
Bundeskanzlerin) den Schülern als Gesprächspartner zur Verfügung stel-
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len. Nähere Informationen lassen sich unter dem Stichwort „EU-Projekttag“ 
leicht im Internet recherchieren.

Eine Besonderheit stellt die Kooperation der Europa-Ausschüsse der Par-
lamente in Europa dar; diese haben sich in der sog. „COSAC“ (vgl. http://
www.cosac.eu/en/) organisiert. 

Auch die Europaarbeit des in Berlin ansässigen Bundesrates kann erörtert 
werden. http://www.berlin.de/rbmskzl/bundesangelegenheiten/bundes-
rat.html oder http://www.bundesrat.de
Bei den Besucherdiensten von Bundestag und Bundesrat können bei Inte-
resse Exkursionstermine vereinbart werden. 

In einer Gruppenarbeit kann recherchiert werden, wie das Berliner Abge-
ordnetenhaus als Landesparlament in die EU-Gesetzgebung und in den In-
formationsfluss eingebunden wird (Landesverfassung, Geschäftsordnung, 
den Europa-Ausschuss und die Kooperation mit der Exekutive [Landesre-
gierung]).
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Folgende Kompetenzen sollen in diesem Teilaspekt erworben oder ver-
stärkt werden:

Kompetenzerwerb im Teilaspekt
• weitgehend selbstständige Erarbeitung von Kategorien und Kriteri-
en für die Beurteilung politischer, wirtschaftlicher (und militärischer) 
Machtstrukturen und -konstellationen

• selbstständige Wiederholung bzw. Erarbeitung von Grundbegriffen

• Meinungsumfragen im PW-Kurs sowie in Berlin und Brandenburg, die 
die Grundlage für die Identifizierung von Vorurteilen, Vorausurteilen, 
Urteilen zur EU-Wirtschaftspolitik bilden – geplant und durchgeführt 
in Gruppen

• vertieft reflektierte und diskursnahe Urteilsbildung, die besonders die 
interessengeleiteten Perspektiven der jeweiligen Staaten auf der politi-
schen und wirtschaftlichen Betrachtungsebene berücksichtigt

• selbstständige, vertiefte und diskursnahe Urteilsbildung (s. o.)

Für den Teilaspekt sind folgende Inhalte vorgesehen:

Inhalte (Themenbereiche) im Teilaspekt 

• EU als Wirtschaftsmacht: Haushalts-, Finanz- und Strukturpolitik

• EWWU und Euro

• gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU (GASP/ “2. Säule“)

• EU und europäisches Ausland

• Entwicklungspolitik der EU und in den europäischen Staaten

Für das Leistungskursfach:
• EU und USA (NAFTA), Japan, Ostasien (wenn Einführungsphase weg-
fällt!)

Im ersten Themenbereich sollen die Wirtschaft und die Finanzen der Euro-
päischen Union dargestellt werden.
Die Europäische Union ist mehr als ein wirtschaftlicher Zusammenschluss, 
aber sie ist auch eine Wirtschaftsgemeinschaft. Diese ist nach der gegen-
wärtigen Vertragslage die sog. Erste Säule. Hier sind die Europäischen Ge-
meinschaften angesiedelt, also die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft (EAG). Die 1952 gegrün-

Textarbeit
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dete Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) existiert nicht 
mehr. Ihr Vertrag war auf 50 Jahre befristet und lief demzufolge 2002 aus. 
Einen Überblick über die Europäischen Gemeinschaften findet sich in dem 
Buch „Europa – Ein Überblick“ auf den Seiten 94 – 100. 
Kernstück der EU-Wirtschaft ist der Europäische Binnenmarkt, der allen 
Bürgerinnen und Bürgern die Vier Freiheiten (Personenverkehr, Dienstleis-
tungsverkehr, Warenverkehr und Kapitalverkehr) gewährleistet.
Die Prinzipien sind im Buch „Europa – Ein Überblick“ an der oben ange-
gebenen Stelle erläutert, eine Zusammenfassung findet sich auch im Heft 
Nr. 279 der Informationen zur politischen Bildung „Europäische Union“ auf 
den Seiten 32 – 36. Als Beispiel für unsinnige Bürokratie wird gerne ins Feld 
geführt, die EU regele den Krümmungsgrad der Gurken.
Tatsächlich ist dies natürlich nicht der Fall. Allerdings legt die EU für den 
gesamten Binnenmarkt Qualitätsnormen fest. Nur so ist es möglich, dass 
ein Händler in Berlin Gurken aus den Niederlanden kaufen kann. 
Schließlich kann er nicht jeden Tag dort hinfahren und die Gurken selbst in 
Augenschein nehmen. Normierung von Waren und Harmonisierung von 
Vorschriften sind also eine Voraussetzung des Binnenmarkts. Im Buch „Eu-
ropa – Ein Überblick“ ist auf Seite 97 die „Gurken-Verordnung“ wiederge-
geben. Sie kann den Schülerinnen und Schülern zur Lektüre gegeben wer-
den. Daran kann sich eine kontroverse Debatte anschließen: „Soll ‚Brüssel’ 
festlegen, wie Gurken auszusehen haben?“
Spreewälder Gurken sind übrigens eine Spezialität aus der Region – und 
die Bezeichnung ihrer geografischen Herkunft ist von der EU geschützt. 
Auch zum Marketing der Gurke und der Region hat die EU beigetragen. 
Die Gurken, die für die traditionellen Gurkengläser zu groß sind, werden 
seit einiger Zeit einzeln in der Dose vermarktet. Anschauungsmaterial 3 
zeigt ein solches Exemplar.

Kontrovers wird auch die Dienstleistungsrichtlinie diskutiert. Im Prinzip 
kann sich jede(r) niederlassen und seine Dienste anbieten, wo er möchte. 
Ein polnischer Architekt kann ebenso in Deutschland arbeiten wie ein iri-
scher Fliesenleger. Der Streit entsteht im Zusammenhang mit grenzüber-
schreitenden Dienstleistungen, wenn also beispielsweise ein polnisches 
Handwerksunternehmen seine Leistungen in Berlin anbietet, ohne dort 
angesiedelt zu sein. Dürfen die polnischen Arbeiterinnen und Arbeiter 
dann niedrigere Löhne bekommen, mit denen sie zwar in Polen, nicht aber 
in Deutschland leben können? Müssen deutsche Firmen, die ihre Diens-
te in Polen (z.B. beim Ausbau der Fußballstadien) anbieten, sich zwar an 
deutsche, nicht aber an polnische Vorschriften halten? Wie verhalten sich 
Freiheit und Fairness zueinander? Im Heft 279 der Informationen zur poli-
tischen Bildung „Europäische Union“ ist  auf S. 33 die Dienstleistungsricht-
linie dargestellt. Auf der Basis dieses Textes und gegebenenfalls weiterer 
Recherchen im Internet können die Schülerinnen und Schüler eine kont-
roverse Diskussion führen. Auf den Internetseiten der politischen Parteien, 
aber auch denen der Gewerkschaften und der Unternehmerverbände gibt 
es zahlreiche Informationen und Positionen zur Dienstleistungsrichtlinie.
Informationen und Daten zum Binnenmarkt findet man auf dem Server 
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der Europäischen Union unter http://ec.europa.eu/internal_market/eco-
nomic-reports/index_de.htm#studies.
Die Länder der Europäischen Union stellen gemeinsam eine der bedeu-
tendsten Volkswirtschaften der Welt dar.  Die Schülerinnen und Schüler 
können die ökonomischen Rahmendaten der EU recherchieren und prä-
sentieren. Dabei bietet sich als Maßstab ein Vergleich mit der Bundesrepu-
blik Deutschland an. Informationen finden sich im Jahresbericht der Euro-
päischen Kommission, der im Internet gut gegliedert abrufbar ist (http://
europa.eu/generalreport/de/2007/rg47.htm). Weitere Informationen er-
halten die Schülerinnen und Schüler über die elektronischen Lexika der 
Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de).

Lissabon – Strategie für Wachstum 
und Beschäftigung 2000-2010

Zentrale Bedeutung für den europäischen Wirtschaftsraum, mit Auswir-
kungen auf fast alle Politikfelder und Lebensbereiche, hat die Lissabon-
Strategie für Wachstum und Beschäftigung. Ihr Begründungszusammen-
hang und ihre Implikationen sind in der Abbildung II/4 veranschaulicht.
Der Europäische Rat, die Versammlung der Staats- und Regierungschefs 
der Europäischen Union, beschloss im Jahr 2000 als Antwort auf die He-
rausforderungen der Informationstechnologie, der globalen Vernetzung 
der Märkte und des globalen Wettbewerbs in Lissabon eine zukunftsorien-
tierte Strategie mit dem Ziel bis zum Jahr 2010 „(…) die Union zum wettbe-
werbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der 
Welt zu machen – einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirt-
schaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren 
sozialen Zusammenhalt zu erzielen.“ (Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 23./24. März 2000) http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/
cms_Data/docs/pressData/de/ec/00100-r1.d0.htm.
Mit Rücksicht auf das Subsidiaritätsprinzip wurde die Methode der ‚offenen 
Koordinierung‘ beschlossen, der freiwilligen Umsetzung dieser Ziele in den 
Mitgliedsstaaten.
Die Agenda zielt auf eine nachhaltige Entwicklung Europas in den Berei-
chen Wirtschaft, Soziales und Umwelt und sieht sich hier in einer Vorrei-
terrolle im Wettbewerb zu den USA und den aufstrebenden Staaten Asi-
ens, besonders Chinas und Indiens. Eckpfeiler dieser Entwicklung sind die 
Weiterentwicklung der Wissensgesellschaft mit qualifizierter Ausbildung, 
lebenslangem Lernen und dem verstärkten Ausbau von Wissenschaft und 
Forschung sowie die Stärkung der sozialen Kohäsion in Europa  und der 
Schutz der Umwelt.
Die Kernelemente der Lissabon-Strategie sind auf der Internetseite des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gut dokumentiert:  http://
www.bmas.de/coremedia/generator/14008/lissabon__strategie.html. Ein 
allgemeiner Überblick, auch speziell zu Begriffen wie Wissensgesellschaft, 
findet sich unter wikipedia.de. Die vielfältigen Implikationen der Lissabon-
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Strategie in ihren europäischen und nationalen Bezügen können die Schü-
lerinnen und Schüler anhand des Arbeitsblattes II/4 (Erklärungszusam-
menhang der Lissabon-Strategie) recherchieren.
Inzwischen ist die Lissabon-Strategie überarbeitet,  der Superlativ revidiert 
und der Zeitraum des Lissabon-Prozesses verlängert: Zur Halbzeit 2005 
stellte der sogenannte Kok-Bericht erhebliche Defizite in der Umsetzung 
fest. So wurde das Ziel, die Beschäftigungsquote europaweit auf 70% zu 
erhöhen (bei Frauen auf 60%), verfehlt (2005: 63%). Bei der Pro-Kopf-Pro-
duktivität liegt die EU, anders als in den 1990er Jahren sogar hinter den 
USA, auch die angestrebte Wachstumsrate von 3% wurde verfehlt. Die Aus-
gaben  für Forschung und Entwicklung erreichen ebenfalls noch nicht die 
angestrebten 3% des BIP (vgl. hierzu die Analyse des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Deutschen Bundestages: Reform der Lissabon-Strategie, Der 
aktuelle Begriff Nr. 10/05 vom 22.02. 2005, http://www.bundestag.de/wis-
sen/analysen/2005/2005/_02_22.pdf).
Im Ziel einig, wird die Umsetzung der  Lissabon-Strategie durch die Agenda 
2010 in Deutschland von den politischen Parteien und gesellschaftlichen 
Interessengruppen kontrovers geführt. Diese kontroversen Positionen 
können die Schülerinnen und Schüler recherchieren, skizzieren,  erörtern 
und mit Hilfe vorher bestimmter Kategorien (soziale Gerechtigkeit, Wett-
bewerbsfähigkeit, „gute“ Arbeit etc.) bewerten.
(www.cdu.de, www.fdp.de, www.gruene.de, www.linke.de, www.spd.de, 
www.bdi.de, www.dgb.de u.a.) 

Das Europäische Sozialmodell (ESM)

Die Bürgerinnen und Bürger der EU profitieren von den Freiheiten des Bin-
nenmarktes, erhoffen sich aber auch Schutz vor den Folgen der Globali-
sierung. Seit den 1990er Jahren gibt es in Europa  die Forderung, dass die 
EU nicht nur eine Wirtschaftsunion, sondern auch eine Sozialunion werde. 
Ausführliches Informations- und Arbeitsmaterial zum ESM finden Sie auf 
der beiliegenden CD unter dem Titel „Europäisches Sozialmodell - Modul 1: 
Gemeinsamkeiten – was ist eigentlich das Europäische an Europa?“

Klima und Energie

Im Rahmenlehrplan nicht ausdrücklich vorgesehen, aber von großer Be-
deutung für die aktuelle Lage in der Europäischen Union ist der Themen-
bereich Klima und Energie.
Während lange Zeit Einwirkungen des menschlichen Wirtschaftens auf die 
Entwicklung des Klimas in Zweifel gezogen wurden, kann es mittlerweile 
als wissenschaftlich gesichert gelten, dass der Schadstoffausstoß zu einer 
Veränderung des Erdklimas, speziell zu einer Erwärmung der Erdatmo-
sphäre führt.
Eine wichtige Forschungseinrichtung, die sich mit Fragen des Klimawan-
dels beschäftigt, liegt ganz in unserer Nähe: Das Potsdam-Institut für Kli-
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mafolgenforschung. Die Schülerinnen und Schüler können angeregt wer-
den, auf der Internetseite des Instituts zu ermitteln, womit sich das Institut 
beschäftigt und einige der Publikationen des Instituts in Augenschein neh-
men. Die Internet-Adresse lautet: http://www.pik-potsdam.de.
Die Europäische Union hat unter deutscher Ratspräsidentschaft im Jahr 
2007 auf die Klimaveränderungen mit einem „3 x 20“-Beschluss reagiert: 
Die Treibhausgasemissionen sollen bis 2020 um 20 Prozent gesenkt wer-
den (wenn die anderen Industriestaaten mitmachen, sogar um 30 Prozent), 
der Energieverbrauch soll bis 2020 um 20 Prozent reduziert werden und 
der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch soll bis 
2020 auf 20 Prozent steigen.  Diese Beschlüsse finden sich in den „Schluss-
folgerungen des Vorsitzes“ des Europäischen Rates vom 8./9. März 2007. 
Im Internet sind sie unter http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/de/ec/93139.pdf abrufbar. 
Die Schülerinnen und Schüler können angeregt werden, die Schlussfolge-
rungen im Hinblick auf konkrete Maßnahmen zu analysieren und im Inter-
net und in der Tagespresse zu recherchieren, was seitdem auf dem Weg zur 
Erreichung der Ziele geschehen ist.

Der Klimaschutz hat Auswirkungen auf uns alle. Eine davon ist die Einfüh-
rung von Umweltzonen in vielen Städten, darunter auch Berlin.
Die Schülerinnen und Schüler können gebeten werden, bei der Senats-
verwaltung für Umweltschutz zu recherchieren, auf welcher rechtlichen 
Grundlage die Entscheidung für eine Umweltzone in Berlin gefallen ist, 
was es mit den roten, gelben und grünen Plaketten auf sich hat und was 
das für Berlin konkret bedeutet: Wo verläuft die Umweltzone? Wer hat die 
Grenzen gezogen und warum? Welche Auswirkungen lassen sich in Bezug 
auf die Luftqualität belegen?  Generelle Informationen finden sich auch auf 
der Internetseite des Umweltbundesamtes: www.umweltbundesamt.de.

Zum Thema Klimaschutz und Feinstaubbelastung gibt es politische Aus-
einandersetzungen. Im Unterricht sollten diese kontroversen Positionen 
diskutiert werden.

Energiesicherheit

Die Sicherung der Energieversorgung ist eine der großen Aufgaben der 
europäischen Politik im 21. Jahrhundert. Das Thema Energiesicherheit 
hat angesichts der globalen Herausforderungen, der weltweit steigenden 
Nachfrage nach Energieträgern, Krisen in und zwischen Liefer-, Transit- und 
Verbraucherländern sowie Finanzspekulationen auf den Rohstoffmärkten 
enorm an Bedeutung gewonnen. Es ist ein Handlungsbedarf auf europäi-
scher Ebene deutlich geworden, denn in Klima- und Energiefragen greifen 
nationale Strategien zu kurz.  Unter diesen Voraussetzungen empfahl die 
Agenda der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2007 eine integrierte Kli-
ma- und Energiepolitik auf europäischer Ebene. Der Europäische Rat ver-
abschiedete im März 2007 den „Europäischen Aktionsplan Energie“, der die 
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drei Ziele Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträg-
lichkeit verfolgt. 

Ausführliche Informationen zum Thema Energieaußenpolitik finden  
sich unter www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/europa/EU-P/ER-Maerz07.
html.
Eine interessante, problemorientierte  Studie der Stiftung Wissenschaft und 
Politik, die die Schülerinnen und Schüler in einem Gruppenreferat vorstel-
len können, skizziert anhand der Szenario-Methode zukünftige Szenarien 
der Energieversorgung bis zum Jahr 2020: www.swp-berlin.org/produkte/
swp_studie.php?PHPSESSID=f0f74...&id=8814.

Haushalt

Der Haushalt der Europäischen Union ist offen und transparent, zugleich 
jedoch das Ziel vieler Vorurteile. Die wenigsten Menschen haben eine an-
nähernd richtige Vorstellung von der Größe des EU-Haushaltes. Im Jahr 
2008 kann die EU 129,1 Mrd. Euro ausgeben. Dies wird sie allerdings aller 
Voraussicht nach nicht tun. Es gibt im EU-Haushalt nämlich einen Unter-
schied zwischen Verpflichtungsermächtigungen, das ist das Geld, das aus-
gegeben werden kann und darf, und den Zahlungsermächtigungen, also 
den tatsächlichen Ausgaben, die immer einige Milliarden niedriger liegen. 
Für 2008 belaufen sich die Zahlungsermächtigungen auf gut 120 Mrd. Euro. 
Die Differenz kommt dadurch zustande, dass nicht alle Mittel in Anspruch 
genommen werden, da Programme über mehrere Jahre laufen, nicht alle 
Projekte zu Ende geführt werden oder Notfallmaßnahmen nicht eintreten, 
für die man Vorsorge getroffen hat.
Einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben des EU-Haushalts findet 
sich in der Broschüre „EU-Haushalt 2008“ sowie in dem Buch „Europa – Ein 
Überblick“ auf den Seiten 112 – 115 und im Heft 279 „Europäische Union“ 
der Bundeszentrale für politische Bildung auf den Seiten 28 – 30. Dort wird 
auch erläutert, wie die EU zu ihren Einnahmen kommt und es wird auf die 
Nettozahlerdebatte eingegangen.
Dies kann Grundlage für eine Pro- und Contra-Debatte der Schülerinnen 
und Schüler sein, der die Frage zugrunde liegen sollte: „Ist es gerecht, dass 
einige Staaten mehr in die Kasse zahlen als andere?“
Die Europäische Union ist schuldenfrei! Der Haushalt weist kein Defizit auf, 
die EU darf keine Kredite aufnehmen.
Die EU erhält ihr Geld als Zuweisung von den Mitgliedstaaten und durch 
sogenannte Eigenmittel. Bei den Eigenmitteln handelt es sich um die Zölle 
und Abschöpfungen, die an den Außengrenzen der EU erhoben werden 
und die (unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr für die nationalen Zoll-
verwaltungen) in die Kasse der EU fließen. Außerdem erhält die EU einen 
Mehrwertsteueranteil aus den Mitgliedstaaten. Der Rest wird durch eine 
Umlage finanziert, für die alle Mitgliedstaaten denselben Prozentsatz ih-
res Bruttonationalprodukts nach Brüssel überweisen. Insgesamt betragen 
die Zahlungen der Mitgliedstaaten an die Europäische Union ungefähr ein 
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Prozent des Bruttonationaleinkommens. 
Die Broschüre „EU-Haushalt 2008“ verweist auf entsprechende Internetsei-
ten zur eigenen Recherche. Weitere Informationen hierzu sowie zu vielen 
anderen Politikbereichen finden sich auf der die EU-Gesetzgebung zusam-
menfassend darstellenden Internetseite der Europäischen Kommission: 
http://europa.eu/scadplus/scad_de.htm.

Agrar- und Strukturpolitik

Mit der Analyse des EU-Haushaltes wird deutlich, dass die EU ihr Geld vor al-
lem für zwei Positionen ausgibt: für die Landwirtschaft und für die Struk-
turpolitik. Davon profitieren die Mitgliedstaaten umso stärker, je struk-
turschwächer sie sind und je größer die Bedeutung der Landwirtschaft in 
ihrem Land ist. Hieraus ergibt sich die sogenannte Nettozahlerdebatte, die 
ziemlich regelmäßig in mehrjährigem Abstand in der EU geführt wird. Da-
mit ist die Differenz beschrieben zwischen den Abgaben nach Brüssel, die 
einem insgesamt fairen und gerechten System folgen, dass alle nach ihren 
wirtschaftlichen Möglichkeiten gleich belastet werden, und den Mitteln 
aus der EU, die das einzelne Land empfängt. Allerdings sind diese Zahlen 
generell mit Vorsicht zu genießen. Zum einen ist die EU mehr als ein Spiel-
automat, in dem man oben Geld hineinsteckt, um unten möglichst mehr 
herauszubekommen, zum anderen sagen die Zahlen nur, in welches Land 
das Geld fließt, nicht, wer letzten Endes davon profitiert. Wenn also bei-
spielsweise Ungarn Geld bekommt, um den Flughafen in Budapest auszu-
bauen, diese Arbeiten aber von deutschen Firmen vorgenommen werden, 
ist tatsächlich Deutschland einer der Nutznießer der Zuweisung. 

Die EU plant ihre Finanzen jeweils für sieben Jahre und legt sie in einer 
„Finanziellen Vorausschau“ fest. Die gegenwärtige Periode läuft von 2007 
bis 2013. Bereits seit 2007 werden aber auch die Haushaltsprioritäten der 
EU ab 2013 diskutiert und Berlin bringt sich mit anderen Ländern über die 
Europaministerkonferenz und den Bundesrat aktiv in die Debatte ein. Eine 
wesentliche Forderung Berlins besteht etwa darin, dass die hohe Mittelbin-
dung im Bereich der Agrarsubventionen über die Jahre hinweg zugunsten 
„moderner“ und zukunftsfähiger Politikbereiche wie Innovation, Bildung 
und die Stärkung der „städtischen Dimension“ in der Förderung abge-
schmolzen werden soll. Nach dem Motto „Mehr Geld für die Köpfe statt für 
die Rüben“ soll zugunsten der sog. Lissabon-Ziele (Wettbewerbsfähigkeit, 
Nachhaltigkeit und sozialer Zusammenhalt) umverteilt werden.

Währung

Das zweite Themenfeld beschäftigt sich mit dem Europäischen Wäh-
rungssystem und der gemeinsamen Währung, dem Euro. Der Euro ist 
mittlerweile die gültige Währung in 16 Mitgliedstaaten. 
Weitere Staaten wollen in den nächsten Jahren hinzukommen. Darüber hi-
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naus gibt es Staaten in Europa, in denen der Euro das legale Zahlungsmittel 
ist: Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstaat, Montenegro und  Kosovo.

Einen Überblick über den Euro als Gemeinschaftswährung findet man in 
dem Buch „Europa – Ein Überblick“ auf den Seiten 102–105. Hier sind auch 
die Maastricht-Kriterien dokumentiert, deren Erfüllung die Voraussetzung 
für die Übernahme der Gemeinschaftswährung ist. 
Zur Geschichte und politischen Bedeutung des Euro empfiehlt sich der Es-
say „Der Euro zeigt es: Die Geschichte belohnt die Mutigen“, der im Inter-
netmagazin „eurotopics“ im Februar 2008 erschienen ist (Dokument 12). 
Der Text kann den Schülerinnen und Schülern zur Lektüre gegeben und 
mit Fragen zur politischen Bedeutung der Währungsunion verbunden wer-
den. „Welchen Zusammenhang sieht der Verfasser zwischen dem Euro und 
der deutschen Einheit? Halten Sie die Auffassung des Verfassers für richtig 
und falls ja, finden Sie es in Ordnung, dass Deutschland den Euro einge-
führt hat?“
Auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge geht der Essay von Detlev Land-
messer „Der Euro – stark oder schwach ein Gewinn“ (Dokument 13) ein, 
den die Bundeszentrale für politische Bildung auf ihrer Internetseite veröf-
fentlicht hat. Auch hier könnte man – unter Zuhilfenahme der Tagespresse 
– die Schülerinnen und Schüler anregen, eine Frage zu diskutieren: „Haben 
wir ein Interesse an einem starken Euro? Was spricht dafür, was dagegen?“

Die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP)
Die Europäische Union bzw. die Europäischen Gemeinschaften waren von 
Anfang an als politische Integration angelegt, haben sich aber in der ersten 
Phase im wesentlichen wirtschaftlicher Instrumente bedient (Zollunion, 
gemeinsame Agrarpolitik, Binnenmarkt). Erst mit dem Vertrag von Maast-
richt 1993, der uns vor allem wegen der Währungsunion präsent ist, wurde 
eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) geschaffen. Dies 
hat auch damit zu tun, dass der EU nach der Auflösung der von der So-
wjetunion und den USA dominierten Blöcke neuer Spielraum, aber auch 
zusätzliche Verantwortung in der Außenpolitik zukam.
Diese Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ist der Gegenstand 
des dritten Themenbereichs. Sie ist in der sog. Zweiten Säule angesiedelt. 
Falls der Lissabonner Vertrag in Kraft tritt, wird die Säulenstruktur der EU 
aufgehoben. Allerdings wird die Außen- und Sicherheitspolitik in jedem 
Fall ein besonderer Politikbereich bleiben. Auch nach dem Vertrag von Lis-
sabon bleibt sie intergouvernemental, d.h. die Gemeinschaftsorgane Euro-
päische Kommission und Europäisches Parlament werden lediglich ange-
hört. Der Europäische Gerichtshof hat keinerlei Kontrollrechte.

Eine Diskussion der GASP sollte sich im ersten Schritt um die Ziele einer 
gemeinsamen Außenpolitik drehen. Als Grundlage für die Analyse bietet 
sich die Europäische Sicherheitsstrategie an. Die ursprüngliche Fassung 
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ist vom Dezember 2003, eine erste Überarbeitung erfolgte im 2. Halbjahr 
2008. Die Sicherheitsstrategie findet sich auf dem Server der Europäischen 
Union hinter der Verlinkung http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cmsUpload/031208ESSIIDE.pdf. Sie ist in einer Sprache abgefasst, die für 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II gut verständlich ist. Man 
kann die Schülerinnen und Schüler bitten, die Sicherheitsstrategie im Hin-
blick auf die Bedrohungsanalyse, die Ziele der EU und die vorgeschlagenen 
Instrumente hin zu untersuchen. Dieses könnte auch in Gruppen gesche-
hen und im Plenum anschließend zusammengetragen werden.
Eine Darstellung der gegenwärtigen Struktur der GASP einschließlich eines 
Schaubildes findet sich im Heft 279 der Informationen zur politischen Bil-
dung „Europäische Union“ (S. 43 – 46). Die Inhalte der EU-Außenpolitik sind 
im Buch „Europa – Ein Überblick“ auf den Seiten 135 – 151 thematisiert.
Durch den Vertrag von Lissabon ergeben sich im Bereich der Außen- und 
Sicherheitspolitik weitgehende Änderungen. Die wichtigsten sind:

• Es gibt eine Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheits-
politik, die vom Europäischen Rat (also den Staats- und Regierungschefs) 
ernannt wird (Art. 18 EUV-neu), zugleich aber Mitglied und Vizepräsidentin 
der Europäischen Kommission ist und mit dieser gemeinsam vom Europä-
ischen Parlament bestätigt wird (Art. 17 EUV-neu). 
• Der Hohen Vertreterin steht ein Europäischer Auswärtiger Dienst zur 
Seite (Art. 27), dessen genaue Ausgestaltung im Laufe des Jahres 2010 er-
arbeitet werden soll.
• Die Hohe Vertreterin wird auch den Vorsitz im Rat der Außenminister 
führen, in dem es mithin keine Rotation des Vorsitzes mehr geben wird. 
Nur in den anderen Fachministerräten (z. B. Landwirtschaft, Inneres etc.) 
wird der Vorsitz alle sechs Monate wechseln.
Die Europäische Union erhofft sich von den institutionellen Veränderun-
gen des Lissabonner Vertrages eine Stärkung der „Gemeinsamen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik“ (GSVP) der EU.
Die  Europäische Sicherheitspolitik war eines der Themen, die im Zusam-
menhang mit dem Lissabonner Vertrag auch in Deutschland kontrovers 
diskutiert worden sind. Das bezieht sich allerdings weniger auf die GASP 
als auf die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP), die 
der Vertrag zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) 
zusammenfasst.

Viele haben befürchtet, durch die neuen vertraglichen Regelungen könne 
es zu einer Militarisierung der EU kommen. Die Bedenken beziehen sich 
zum einen auf eine Formulierung im Vertrag, der die Mitgliedstaaten zu 
einer Verbesserung ihrer militärischen Fähigkeiten aufruft, zum anderen 
auf die Schaffung einer europäischen Rüstungsagentur. Diese Agentur, de-
ren Aufgabe die freiwillige Koordination nationaler Rüstungsvorhaben ist, 
um so Geld zu sparen, existiert allerdings bereits. Auch die Klausel, die die 
Mitgliedstaaten zur gegenseitigen Solidarität im Krisenfall verpflichtet, hat 
Befürchtungen ausgelöst, EU-Staaten würden zum militärischen Eingrei-
fen gezwungen.

Quellenanalyse

Präsentation

25



Handbuch Sek. II

Informationsblatt II/8 (Kritik am Lissabonner Vertrag) gibt die wichtigsten 
diesbezüglichen Vertragsregelungen wieder. Zur Vertiefung können die  
Schülerinnen und Schüler gebeten werden, sich mit den Textauszügen so-
wie den Kontroversen der bundesdeutschen Parteien auseinander zu set-
zen.
Eine Besonderheit, die auch durch den Lissabonner Vertrag nicht geändert 
wurde, ist das Einstimmigkeitsgebot im Rahmen der GASP. Dieses verhin-
dert immer wieder, dass die EU eine gemeinsame Politik entwickeln und 
durchsetzen kann. Während in der Zeit des Irak-Kriegs zwei Fraktionen sich 
gegenseitig blockiert haben, gibt es andere Beispiele (Umgang mit Nord-
zypern, Kosovo, Mazedonien), wo ein Staat oder einige wenige einen ge-
meinsamen Auftritt der EU verhindern oder schmälern.
Die Schüler und Schülerinnen können gebeten werden, aus der Tagespres-
se aktuelle Beispiele außenpolitischer Kontroversen innerhalb der EU zu 
recherchieren.
Die Reichweite der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Euro-
päischen Union wird in der öffentlichen Diskussion oft unterschätzt. Tat-
sächlich ist dies ein Tätigkeitsbereich mit zahlreichen Politikfeldern. Man 
kann die Schülerinnen und Schüler anregen, diese unter der Fragestellung 
„Was tut die Europäische Union im Bereich der Außen- und der Sicherheits-
politik?“ zu recherchieren. Allgemeine Informationen zur GASP und zur 
ESVP finden sich im Internet unter: 
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa/Aussenpolitik/Ueber-
sicht.html.
 

Verhältnis zu Drittstaaten

Der dritte Themenbereich befasst sich mit der EU und dem europäischen 
Ausland, also den sogenannten Drittstaaten.
Hierbei sind verschiedene Gruppen zu unterscheiden: 
• die Staaten, mit denen die EU im Europäischen Wirtschaftsraum verbun-
den ist (Norwegen, Island, Liechtenstein), zu denen politisch auch das 
EFTA-Mitglied Schweiz gehört, 
• die Mikrostaaten (Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanstaat), 
• die Staaten, mit denen die Europäische Union über einen Beitritt verhan-
delt bzw. denen sie einen solchen in Aussicht gestellt hat und
• die übrigen Staaten, also Russland und die Zielländer der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik.

Für den Unterricht am interessantesten ist sicherlich das Verhältnis der 
EU zu den Beitrittskandidaten und den „potenziellen Beitrittskandidaten“ 
einerseits sowie zu den osteuropäischen Staaten einschließlich Russland 
und dem Südkaukasus andererseits.
Damit sind mehrere Politikansätze berührt.
Da ist als erstes die Erweiterungspolitik zu nennen. Zur Behandlung die-
ses Themas kann man auf das Kapitel 6 des Buches  „Europa – Ein Über-
blick“ zurückgreifen. Hierauf wurde ja schon im Kommentar zum ersten 
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Themenbereich Bezug genommen. Es ist möglich, das Thema Erweiterun-
gen hier noch einmal mit einem anderen Schwerpunkt aufzugreifen, oder 
es in einem der beiden Themenbereiche umfassend zu behandeln. Für die 
Schülerarbeit bietet sich auch das 5. Kapitel der  Unterrichtseinheit 1 („Eu-
ropa. Das Wissensmagazin für Jugendliche“) an.

Spannend und in Bewegung ist auch das Verhältnis der EU zu den Staa-
ten des östlichen Europa einschließlich des Südkaukasus. Zum einen führt 
die Europäische Union eine Politik der „strategischen Partnerschaft“ mit 
Russland, zum anderen bemüht sie sich, die Staaten des östlichen Europa 
durch die Europäische Nachbarschaftspolitik eng an sich zu binden – al-
lerdings ohne eine verpflichtende Mitgliedschaftsperspektive zu bieten.
Die Europäische Nachbarschaftspolitik, die im ersten Themenbereich be-
reits erwähnt wurde, richtet sich sowohl an die Partnerländer im Osten als 
auch an die südlichen Anrainerstaaten des Mittelmeers. 
Sowohl die Europäische Nachbarschaftspolitik als auch die Politik mit Russ-
land entwickeln sich schnell und dynamisch. Jeweils aktuelle Informatio-
nen finden sich auf den Internetseiten der Europäischen Union (http://
ec.europa.eu/world/enp/index_de.htm) als auch auf denen des Auswärti-
gen Amtes (www.auswaertiges-amt.de). Es empfiehlt sich, die Schülerin-
nen und Schüler mit entsprechenden Recherchen zu beauftragen und die 
Ergebnisse dann in einer Präsentation zusammenzufassen.
Für die Lehrerinformation empfiehlt es sich, die Veröffentlichungen des In-
stituts für europäische Politik (www.iep-berlin.de), der Stiftung Wirtschaft 
und Politik in Berlin (http://www.swp-berlin.org/), die der Deutschen Ge-
sellschaft für Auswärtige Politik (www.dgap.org) oder die Beiträge auf 
„weltpolitik.net“ zur Kenntnis zu nehmen. Einen guten Überblick über die 
Europäische Nachbarschaftspolitik bietet auch der Aufsatz „Die Europäi-
sche Nachbarschaftspolitik: viele Vorbehalte – einige Fortschritte – unsi-
chere Perspektiven“ von Barbara Lippert, den die Friedrich-Ebert-Stiftung 
herausgegeben hat. Die Publikation ist als Pdf-Datei im Internet verfügbar: 
http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/05292.pdf.

Ein besonderes Anliegen Frankreichs und damit auch der französischen 
EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 2008 ist eine In-
tensivierung der Beziehungen zu den Staaten des südlichen Mittelmeers. 
Am 13. Juli 2008 wurde in Paris die Union für das Mittelmeer aus der Taufe 
gehoben, deren organisatorische Einzelheiten im Laufe des Jahres geklärt 
werden sollen. Die Schülerinnen und SchüIer können gebeten werden, die 
aktuelle Situation in der Mittelmeerunion über die Internetseite der Euro-
päischen Kommission, die der französischen Ratspräsidentschaft (www.
eu2008.fr) sowie aus der Tagespresse zu recherchieren.

Entwicklungspolitik

Die Entwicklungspolitik der EU und in den europäischen Staaten ist 
der Inhalt des nächsten Themenbereichs. Die EU und ihre Mitgliedstaaten 
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sind der größte Geber von Entwicklungshilfe. Als Einstieg empfiehlt sich 
das Kapitel 6 der Unterrichtseinheit 1 („Europa. Das Wissensmagazin für 
Jugendliche“), das sich nicht ausschließlich, aber auch mit der entwick-
lungspolitischen Zusammenarbeit befasst. Einen aktuellen Überblick über 
die entwicklungspolitischen Ziele und Vorhaben bietet die Mitteilung der 
Europäischen Kommission vom April 2008 (Dokument 14). Sie kann trotz 
ihrer Länge von 17 Seiten den Schülerinnen und Schülern zur Analyse vor-
gelegt werden. Alleine oder in Gruppen können sie die Mitteilung darauf-
hin analysieren, welche Ziele die EU verfolgt und welche Instrumente sie 
zur Erreichung der Ziele einsetzen will. 
In der Europäischen Kommission gibt es ein Mitglied mit der Zuständigkeit 
für die Entwicklungspolitik. Zurzeit ist dies der ehemalige belgische Au-
ßenminister Karel de Gucht, der erst vor kurzem am 14.Juli 2009 für seinen 
Vorgänger Louis Michel nachrückte. Im EU-Haushaltsentwurf für das kom-
mende Jahr 2010 sind 2,4 Mrd. Euro für die Entwicklungszusammenarbeit 
vorgesehen. Ein weiterer Teil wird durch Gelder aus dem Europäischen Ent-
wicklungsfonds ergänzt. Der Europäische Entwicklungsfonds (EEF) speist 
sich aus direkten Zuweisungen der Mitgliedsländer, wird aber von der Eu-
ropäischen Kommission verwaltet. Nähere Informationen über den EEF fin-
det man unter http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/r12102.htm.
In ihrer Mitteilung nimmt die EU-Kommission Bezug auf die Millenniums-
ziele der Vereinten Nationen, die diese im Jahr 2000 beschlossen haben. 
Diese „Millennium Development Goals“ (MDG) sind auf der Internetseite 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) dokumentiert und kommentiert: 
http://www.bmz.de/de/ziele/ziele/millenniumsziele/index.html.

Man kann diese Ziele – zusammen mit einem „MDG-Monitor“ - auch auf 
der Internetseite der Vereinten Nationen einsehen, dort allerdings auf Eng-
lisch, was für Oberschüler ja kein Problem sein sollte: http://www.mdgmo-
nitor.org/.
Einen guten Überblick zur Entwicklungspolitik generell – mit Überlegun-
gen zur Umsetzung im Unterricht – bieten die Informationen zur politi-
schen Bildung Nr. 286 „Entwicklung und Entwicklungspolitik“ von 2005. 
Dass die EU dort als internationaler Akteur nicht vorkommt, ist leider ty-
pisch für viele Publikationen dieser Art.
Im Leistungsfach soll zusätzlich das Verhältnis der EU zu den USA, Japan 
und Ostasien thematisiert werden. 
Von besonderer Bedeutung sind dabei sicherlich die Beziehungen zwi-
schen der EU und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA waren 
an der Entstehung der europäischen Integration nach dem 2. Weltkrieg 
maßgeblich beteiligt. Sie haben einerseits (über die OEEC, mittels derer die 
Marshall-Plan-Gelder verteilt wurden) Druck auf die europäischen Staaten 
ausgeübt, ihre Zusammenarbeit zu verstärken, und andererseits diesen 
Prozess als Garantiemacht abgesichert. So war es den europäischen Staa-
ten – und ehemaligen Kriegsgegnern – möglich, ihr Misstrauen gegenein-
ander zu überwinden.
Seit dem Krieg im Irak (2003) haben sich die Beziehungen zwischen den 
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USA und der EU bzw. ihren Mitgliedstaaten kompliziert. Dies kann je-
doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie füreinander die wichtigsten 
Partner in der Weltpolitik sind. Einen Überblick über die Entwicklung der 
transatlantischen Beziehungen, der auch für die Schülerinnen und Schüler 
geeignet ist, gibt der Aufsatz von Manfred Görtemaker „Partnerschaft mit 
Problemen oder Probleme mit der Partnerschaft: Veränderungen in den 
transatlantischen Beziehungen“, der dem 2006 erschienenen Buch „Euro-
pas Außenpolitik“ entstammt und als Dokument 15 vorliegt.
Dokument 16 gibt eine Rede des britischen Botschafters in Deutschland 
wieder, die dieser im April 2008 zu den transatlantischen Beziehungen ge-
halten hat. Dieses Dokument, das auch auf Englisch verfügbar ist, eignet 
sich für eine eigenständige Analyse durch die Schülerinnen und Schüler 
und trägt dazu bei, dass die europäisch-amerikanischen Beziehungen 
nicht auf die deutsche Perspektive verengt werden.
Die Beziehungen der EU zu Japan lassen sich gut über die Internetseite der 
Delegation der Europäischen Kommission in Japan rekonstruieren: http://
www.deljpn.ec.europa.eu/relation_en.php. Allerdings ist diese Informati-
on nur auf Englisch verfügbar.
Die Beziehungen der EU zu Ostasien untergliedern sich in die Kontakte 
zu China, die im Jahr 2008 wegen der Olympischen Spiele in Peking breit 
diskutiert wurden, und die Beziehungen mit Südostasien, namentlich 
dem Zusammenschluss zehn südostasiatischer Staaten, der ASEAN. Eine 
Zusammenschau der EU-China-Beziehungen bietet der Artikel aus dem 
spanischen Königlichen Elcano-Institut für internationale und strategische 
Studien, der als Dokument 17 beigefügt ist. Der Aufsatz endet mit einer 
kurzen Schlussfolgerung, die sich als Ausgangsthese für eine Diskussion 
mit den Schülerinnen und Schülern anbietet.
Einen regelmäßigen informellen Kontakt zwischen der EU und den asiati-
schen Staaten gibt es durch das Asia-Europe Meeting (ASEM), in dem die 
EU-Staaten mit 16 asiatischen Staaten zusammentreffen. Einen Überblick 
über die Kontakte zu den asiatischen Staaten gibt die Internetseite der 
Europäischen Kommission: http://ec.europa.eu/external_relations/asia/in-
dex.htm. Auch diese Informationen sind allerdings – wie oft, wenn es um 
die EU geht – nur auf Englisch verfügbar.
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Folgende Kompetenzen sollen in diesem Teilaspekt erworben oder ver-
stärkt werden:

Kompetenzerwerb im Teilaspekt

• vergleichende Textquellenarbeit: Vertiefung von (Kategorien und Kri-
terien sowie) historischen und aktuellen Perspektiven der Urteilsbil-
dung

• selbstständige und umfassende Kartenauswertungen und -präsenta-
tionen; prägnante Kurzvorträge über bzw. in europäischen Sprachen  
(vergleichende Sprachbeispiele )

• reflektierte Interaktionsformen in Gruppen und im Plenum: Rollen-
übernahme, Multiperspektivität; Auswertung von Karikaturen

• weitgehend selbstständiger und reflektierter Einsatz von komplexen 
Methoden in der Gruppe: Oral-History, Zeitzeugengespräch

• selbstständiger und reflektierter Einsatz von individuellen Methoden: 
z. B. politische Rede (Eintreten für eine Position)

• ansatzweise selbstständige Vorbereitung, Durchführung und Auswer-
tung von Exkursionen zu außerschulischen Lernorten: Kirchen, Synago-
gen, Moscheen, Museen

Für den Teilaspekt sind folgende Inhalte vorgesehen:

Inhalte (Themenbereiche) im Teilaspekt 

• Europa-Ideen aus historischer und aktueller Perspektive: Vordenker 
und Denker

• Sprachen und Kulturen in Europa

• Identität, Vorausurteile und Vorurteile (Stereotype)

• Minderheiten und Volksgruppen in Europa: Basken, Sinti und Roma, 
Sorben etc.

• Menschen- und Bürgerrechte in Europa

• Religionen in Europa: Christen, Juden, Moslems etc.
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„Europa ist kein Ort, sondern eine Idee.“ (Bernard Henri-Lévy)

Die Idee Europa – europäische Identität

Der Unterricht könnte folgenden Leitfragen folgen:
Welche historischen Wurzeln hat die europäische Idee?
Welche Funktion haben kollektive Identitätsbildungsprozesse? (Arbeiter-
bewegung, Umweltbewegung, Religion u.a.)
Was konstituiert kollektive Identität? (Geschichte, Kultur, Sprache, Symbole 
etc .?)
Was bedeutet europäische Identität? (Herkunftsidentität? Verfassungs-
identität? Projektidentität? Kulturidentität?)

Identität ist Ausdruck eines Zugehörigkeitsgefühls, das sich durch Selbst-
wahrnehmung und Fremdwahrnehmung definiert.  Es ist ein psycho-so-
ziologisches Konstrukt, das darauf beruht, dass der Mensch ein soziales 
Wesen ist und sich in sozialen Bindungen entfaltet (Abbildung II/5).
Menschen haben plurale Identitäten (Abbildung II/5 „Plurale Identitäten“, 
„Identität als Konstrukt“), die eine Übereinstimmung, aber auch eine Ab-
grenzung ausdrücken.
Als Einstieg zum Thema Identität, Stereotype und Vorurteile eignet sich die 
europäische Völkertafel von 1725, die Nationalprofile in verschiedenen Ka-
tegorien abbildet (Arbeitsblatt II/ 5 a und b). Die Gruppe könnte zunächst 
gebeten werden, die Blanko-Tafel auszufüllen und diese mit der Völkertafel 
zu vergleichen, um anschließend eine Diskussion darüber zu führen, wie 
Stereotype und Vorurteile anderen Kulturkreisen gegenüber entstehen 
und welche psychologischen und sozialen Funktionen sie haben. Zur Ver-
tiefung dieser Thematik empfiehlt sich das Heft Nr. 271 der Informationen 
zur politischen Bildung der Bundeszentrale für Politische Bildung (Vorur-
teile, erschienen 2005).

Gibt es heute eine europäische Identität, ein „Wir-Gefühl“ der europäischen 
Bürger? Was ist das Gemeinsame, das eine europäische Identität konsti-
tuieren könnte? Wozu brauchen wir eine europäische Identität? Die The-
sen Samuel Huntingtons vom „Kampf der Kulturen“ und das europäische 
Verfassungsprojekt haben eine Diskussion über kulturelle Identität ent-
facht, die bis heute anhält. Einen problemorientierten Einstieg vermittelt 
der Textauszug von Hans-Herbert von Arnim (siehe Arbeitsblatt II/6). Zur 
Vorbereitung einer Debatte könnten die Schülerinnen und Schüler die 
kontroversen Argumente einer Diskussion von Wissenschaftlern im Wis-
senschaftszentrum Berlin  herausarbeiten, die 2005 unter dem  Titel „Wie 
weiter mit Europa? Europäische Identität als Projekt“ geführt wurde (Do-
kument 18). Die Frage nach der europäischen Identität ist auch die Frage 
nach der Akzeptanz und der Legitimität der Europäischen Union. Europäi-
sche Identität entsteht nicht im Binnenmarkt und nicht in föderalen euro-
päischen Strukturen, auch wenn sie demokratisch verfasst sind. Wichtige 
Bausteine für eine europäische Identität sind Werte (Menschen- und Bür-
gerrechte, die nicht auf Europa beschränkt sind), die Geschichte und die 
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Erinnerungskultur. Gibt es ein europäisches Geschichtsbewusstsein oder 
nicht vielmehr verschiedene Erinnerungskulturen im nationalen Kontext? 
Wie ließe sich eine europäische Erinnerungskultur konstituieren? 
Wie schwierig es ist, sich bei geschichtlichen Ereignissen auf eine gemein-
same Betrachtung zu einigen, zeigt exemplarisch die Auseinandersetzung 
um das geplante Zentrum gegen Vertreibungen. Die Schülerinnen und 
Schüler können gebeten werden, die aktuelle Debatte, die gut dokumen-
tiert ist, zu recherchieren und unter dem Blickwinkel der Multiperspektivi-
tät zu präsentieren.
Die grundsätzliche Frage der Identitätsbildung lässt sich gut anhand des 
Aufsatzes „Prozesse der europäischen Identitätsstiftung“ von M. Rainer 
Lepsius aufarbeiten, der im Internet auf dem Server der Bundeszentrale für 
politische Bildung (www.bpb.de) zu finden ist: Publikationen _ Aus Politik 
und Zeitgeschichte _ B-38/2004. Empfehlenswert ist auch das Dokument 
3, das sich mit den gemeinsamen Werten befasst.
Zum Themenaspekt „Kulturen in Europa und Europaideen aus historischer 
Perspektive“ empfiehlt sich die Studie von Hans Joas und Klaus Wiegand 
(Hrsg.): „Die kulturellen Werte Europas“, die bei der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung erhältlich ist.

Aktuelle Zahlenangaben darüber, wie „europäisch“ sich die Bürger der 
EU-Staaten fühlen, kann man den halbjährlich durchgeführten Meinungs-
umfragen von Eurobarometer entnehmen, die von der Europäischen 
Kommission verantwortet werden: http://ec.europa.eu/public_opinion/
index_en.htm. Die Startseite gibt es nur auf Englisch und Französisch, 
die Ergebnisse der Untersuchungen liegen jedoch auch auf Deutsch vor 
(EU-Kürzel: de). Diese Fragestellung eignet sich auch für ein Projekt, in dem 
die Schülerinnen und Schüler zu diesem Thema eine Umfrage planen und 
durchführen.
Einen interessanten Überblick über Volksgruppen und Minderheiten in Eu-
ropa findet man auf der Internetseite der Föderalistischen Union Europäi-
scher Volksgruppen: http://www.fuen.org/pages/deutsch/d_1_2002.html. 
Die Internationalität Berlins als europäische Metropole dokumentiert sich 
beispielhaft auch an den Schulen. Im Schuljahr 2007/2008 besuchten ca. 
40.500 Kinder und Jugendliche eine Berliner Schule, die nicht die deutsche 
Staatsangehörigkeit haben. Interessanter als die Staatsangehörigkeit ist 
allerdings der „Migrationshintergrund“. In Berlin werden seit den 1990er 
Jahren auch die Daten für Schülerinnen und Schüler mit „nichtdeutscher 
Herkunftssprache“ erhoben. Deren Zahl ist deutlich höher als die der Aus-
länder: Im Schuljahr 2007/2008 besuchten 90.700 Kinder und Jugendliche 
die Berliner Schulen, bei denen zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird, 
die also eine „nichtdeutsche Herkunftssprache“ haben. Die höchsten Zah-
len der Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache wiesen 
die Bezirke Neukölln (16.200), Friedrichshain-Kreuzberg (11.900)  und Mitte 
(18.300) auf, sehr niedrig sind die Zahlen hingegen in Treptow-Köpenick 
(1.100), Pankow (1.900) und Marzahn-Hellersdorf (2.300).
Hier empfiehlt sich ein Projekt zur Recherche der individuellen Familienge-
schichte mit dem Titel „Herkunft – Europa“.
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Eine gute Basis für die europäische Dimension Berlins ist die Publikation 
des statistischen Landesamtes unter dem Titel „Das Europäische Berlin - 
Eine Datensammlung“; Ausgabe 2007: http://www.statistik-berlin.de/aktu-
ell/europa/Das Euro-Berlin.pdf.
Beispiele multipler Identitäten finden sich in zahlreichen Biographien, z.B. 
in der von Ernst Cassirer, Philosoph deutscher Herkunft *1874 in Breslau, 
emigriert in die USA, † 1945 in New York, schwedischer Staatsbürger. 
Das Thema Identität und Europaideen eignet sich in besonderer Weise für 
eine Kooperation mit den Fächern Geschichte, Philosophie, Latein, Grie-
chisch und moderne Fremdsprachen.

Grundwerte

Ein wichtiges Element der Identitätsbildung ist der gemeinsame Wer-
tebezug. Die in der Europäischen Union verbindlichen Werte sind in der 
Grundrechtecharta festgehalten, die 2004 feierlich unterzeichnet wurde. 
Die Grundrechtecharta ist als Minibuch beigefügt, ist allerdings auch im 
Internet leicht auffindbar: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/
text_de.pdf. Durch den Lissabonner Vertrag ist die EU-Grundrechtecharta 
Teil des Primärrechts geworden. 

Es wäre für die Schülerinnen und Schüler interessant, die Grundrechtechar-
ta mit dem Grundrechteteil des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland zu vergleichen: Was fehlt in welchem Text? Welcher Text ist 
moderner und weitergehend?

Darüber, welche Rechte die Bürgerinnen und Bürger in der EU über die 
Grundrechte hinaus genießen, gibt eine Internetseite der Europäischen 
Kommission Auskunft: http://ec.europa.eu/youreurope/nav/de/citizens/
index.html. 
Die Schülerinnen und Schüler können hier eigenständig recherchieren 
und die ihnen wichtigsten Punkte zusammenfassen und präsentieren. Als 
Überblick empfehlen sich die Seiten 115–121 des Buches „Europa – Ein 
Überblick“. Im selben Buch auf S. 77/78 ist der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) dargestellt, der von Luxemburg aus über die Einhaltung des EU-
Rechts wacht und leider oft mit dem Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte verwechselt wird.

Die Grundrechtecharta der Europäischen Union enthält keine speziel-
len Minderheitenrechte, da die Mitgliedstaaten sich darauf nicht einigen 
konnten. Sie verbietet zwar jede Diskriminierung, egal aus welchen Grün-
den, sieht aber keine positiven Rechte für die nationalen Minderheiten vor. 
Eine kurze und kritische Auseinandersetzung mit der Minderheitenpolitik 
der EU findet sich in dem Aufsatz „Minorities in Europe – The Divergence 
of Law and Policy“ von Libor Stepanek, der als Dokument 20 beigefügt ist. 
Er ist erschienen auf der Internetseite von www.eumap.org, die von dem 
Open Society Institute, einer Stiftung des Milliardärs George Soros, betrie-
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ben wird. Wenngleich der Artikel bereits einige Jahre alt ist, ist er sehr anre-
gend und wegen seiner Kürze auch für die Schülerarbeit geeignet.

Die Behandlung des Themas Menschen- und Bürgerrechte sollte mit der 
Europäischen Menschenrechtscharta vertieft werden, die die Grundlage 
der Arbeit des Europarates ist. Sie ist für alle Mitgliedstaaten des Europara-
tes, das sind derzeit 47 Länder, verbindlich. Man findet sie auf der Internet-
seite des Europarates: www.coe.int. In diesem Zusammenhang ist auch auf 
den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu verweisen, der eine 
Einrichtung des Europarates (und nicht der Europäischen Union) ist. Jede 
Bürgerin und jeder Bürger eines der Mitgliedsländer kann sich nach Aus-
schöpfung des nationalen Rechtswegs an den Menschenrechtsgerichtshof 
wenden, wenn sie bzw. er der Auffassung ist, dass ihre bzw. seine Grund-
rechte verletzt wurden. 41.700 Klagen sind beim Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte im Jahr 2007 eingegangen.
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Folgende Kompetenzen sollen in diesem Teilaspekt erworben oder ver-
stärkt werden:

Kompetenzerwerb im Teilaspekt 

• vergleichende Textquellenarbeit: Vertiefung von (Kategorien und Kri-
terien sowie) regionalspezifischen Perspektiven der Urteilsbildung

• Internetrecherche und Präsentation in selbstständiger Partner- oder 
Gruppenarbeit, projektorientiertes Arbeiten in Gruppen und Plenum 
vor, während und nach Tagesexkursionen oder Studienfahrten

Für den Teilaspekt sind folgende Inhalte vorgesehen:

Inhalte (Themenbereiche) im Teilaspekt

• Europa der Regionen: AdR und Subsidiaritätsprinzip, Strukturfonds

• Förderprogramme für neue Bundesländer: Berlin-Brandenburg

• Aktionsprogramm Ems-Dollart-Region

• EUREGIO Maas-Rhein

• Großbritannien und Irland

• Balkan-Staaten 

• Skandinavien 

Inhalt dieses Themenbereichs ist das Europa der Regionen. Dieses wird oft 
als Schlagwort benutzt. Allerdings liegen auch der Inhaltsvorgabe des Rah-
menlehrplans verschiedene Regionen-Begriffe zugrunde. Man kann unter-
scheiden:
• Regionen innerhalb der Mitgliedstaaten, also in Deutschland beispiels-
weise die deutschen Länder, das Ruhrgebiet, das Rhein-Main-Gebiet,
• Regionen, die Grundlage der Strukturförderung der EU sind,
• Regionen, die Grenzen der Mitgliedsländer überschreiten wie z. B. die 
Ems-Dollart-Region (deutsch-niederländisch) oder die EUREGIO Maas-
Rhein (deutsch-belgisch-niederländisch) und
• Regionen, die mehrere Staaten umfassen wie z. B. Großbritannien und 
Nordirland, Skandinavien oder der Balkan.
Diese Vielfalt findet ihren Niederschlag in der mannigfaltigen Verwendung 
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des Begriffs „Region“. Seine Verwendung ist im wesentlichen von den un-
terschiedlichen Zielsetzungen der Europäischen Union und ihrer Institu-
tionen abhängig. Während die im Rahmenlehrplan genannten Regionen 
„Berlin-Brandenburg“, „Ems-Dollart“ oder die „EUREGIO Maas-Rhein“ tat-
sächlich Beispiele für das „Europa der Regionen“ sind, handelt es sich bei 
„Skandinavien“, „Großbritannien und Irland“ und den „Balkan-Staaten“ um 
begriffliche Regionalisierungen, denen politische (und außenpolitische) 
Zielsetzungen zugrunde liegen, die aber mit dem „Europa der Regionen“ 
und den damit verbundenen Prinzipien (wie Kohärenz, Subsidiarität usw.) 
nichts oder nur am Rande zu tun haben. 

Mit dem Vertrag über die Europäische Union vom 7. Februar 1992, dem 
Vertrag von Maastricht, wurde die Einrichtung des Ausschusses der Regi-
onen (AdR) beschlossen. 1994 nahm der AdR seine Arbeit auf. Dadurch soll-
te die angemessene Vertretung europäischer Regionen und das Subsidia-
ritätsprinzip gestützt und – unabhängig von der politischen Verfasstheit 
der Mitgliedsstaaten - ein föderales Element in der EU verankert werden.

Bei den Regionen, die im Ausschuss der Regionen der Europäischen Union 
vertreten sind, handelt es sich um Regionen innerhalb der Mitgliedstaaten. 
Näheres zum AdR, wie er normalerweise abgekürzt wird, findet sich im In-
ternet unter http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_de.htm. 
Man kann die Schülerinnen und Schüler bitten, die Aufgaben und die Mit-
glieder des AdR selbstständig zu recherchieren und anschließend zu prä-
sentieren.
Dem AdR gehören 24 deutsche Vertreter an. 
Das Land Berlin wird im Ausschuss der Regionen durch die Staatssekretärin 
Monika Helbig vertreten, die in der Senatskanzlei als Bevollmächtigte Ber-
lins beim Bund, Europabeauftragte und Beauftragte für das Bürgerschaft-
liche Engagement tätig ist. Ihr arbeitet in der Senatskanzlei das Referat für 
Angelegenheiten der Europäischen Union zu. Ihre Stellvertreterin ist die 
Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses, Martina Michels, MdA. Es bietet 
sich gegebenenfalls an, eine(n) Vertreter(in) dieses Referats oder für eine 
herausgehobene Veranstaltung auch die Staatssekretärin selbst zu einem 
Gespräch in die Schule einzuladen (Tel. 9026 2259). So kann man sich aus 
erster Hand darüber informieren, was sich im Ausschuss der Regionen tut 
und welche Interessen Berlin dort einbringt.
Ab 2010 ist Berlin mit zwei Sitzen im AdR vertreten.

Nicht alle Regionen, die im AdR vertreten sind, verfügen über so viel 
Selbstständigkeit wie Berlin, das als deutsches Land (= umgangssprachlich 
Bundesland) eine eigene Gesetzgebungskompetenz hat. Den deutschen 
Ländern räumt der geplante Vertrag von Lissabon weitgehende Kontroll-
rechte über die EU-Rechtssetzung ein. Hat man nämlich im Bundesrat den 
Eindruck, dass ein Gesetz gegen den Grundgedanken der Subsidiarität 
verstößt, kann der Bundesrat dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof 
klagen. Die Mitglieder des Bundesrates haben sich darauf verständigt, dass 
der Bundesrat eine solche Klage einreicht, sobald auch nur ein Mitglied, 
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also zum Beispiel das Land Berlin, dieses wünscht. So hat Berlin – genau 
wie die anderen deutschen Länder – ein direktes Eingriffsrecht auf die eu-
ropäische Rechtssetzung. Die Subsidiarität wurde bereits an anderer Stelle 
in diesem Handbuch angesprochen.

Die Europäische Union basiert auf dem Grundsatz der Solidarität. Das be-
deutet, dass die Gemeinschaft den ärmeren Teilen hilft, sich wirtschaftlich 
zu entwickeln. Das ist der Inhalt der Strukturpolitik, die auf den Seiten 
109–112 des Buches „Europa – Ein Überblick“ beschrieben ist. Die Struk-
turpolitik ist die zweitgrößte Ausgabenposition des EU-Haushaltes. Die 
größte ist die Agrarpolitik, die allerdings zu einem Teil auch Strukturpolitik 
ist und die deshalb in die Betrachtung mit einbezogen werden sollte. Das 
Buch „Europa – Ein Überblick“ bietet auf den Seiten 106–109 hierzu eine 
kurze Betrachtung. 
Karte 3 gibt einen Überblick über die Fördergebiete in Deutschland für die 
aktuelle Förderperiode und erläutert die Kriterien.
Berlin erhielt innerhalb der Förderperiode 2000–2006 etwa 1,3 Mrd. Euro 
aus den Europäischen Strukturfonds. Davon entfielen etwa 766 Mio. Euro 
auf den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Dadurch 
konnten in Berlin etwa 6.200 Projekte in Wirtschaft, Umweltschutz und 
Forschung durchgeführt werden und mehr als 31.000 Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. Etwa 540 Mio. Euro entfielen auf den Europäischen So-
zialfonds (ESF). Seit dem Jahr 2000 konnten hierdurch mehr als 100.000 
Berlinerinnen und Berliner in rund 2.800 Aus- und Weiterbildungsprojek-
ten gefördert werden. 2007 – 2013 enthält Berlin ca. 1,2 Mrd. € an Struktur-
fondsförderung.

Berlin wurde und wird darüber hinaus aber auch durch die sog. Gemein-
schaftsinitiativprogramme gefördert, u. a. durch URBAN (Unterstützung 
krisenbetroffener Stadtviertel), durch QM – Quartiersmanagement (Auf-
wertung sozial schwächerer Stadtteile und Integration) mit 116 Mio. Euro 
in 900 Projekten, durch sog. Wirtschaftsdienliche Maßnahmen (Wirtschafts-
förderung in den Bezirken) und durch LSK – Lokales Soziales Kapital (lokale 
Beschäftigung für benachteiligte Personen). Von 2007–2013 stehen Berlin 
weitere 1,2 Mrd. € für Investitionen zur Verfügung.
Eine detaillierte Übersicht über EU-Förderprojekte in den einzelnen Berli-
ner Bezirken bietet die Broschüre „Europa beispielhaft“ der Senatskanzlei.

Berlin-Brandenburg als Beispiel 
für eine Wirtschaftsregion

Am Beispiel der Bundesländer Berlin und Brandenburg lässt sich die viel-
fältige, von den jeweiligen Zielsetzungen abhängige, Bestimmung des Be-
griffs „Region“ gut verdeutlichen:
• Als Bundesländer entsenden sie Vertreter in den AdR, sind also – begrün-
det im deutschen föderalen System – zwei eigenständige europäische Re-
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gionen, die grundsätzlich ihre eigenständigen Interessen vertreten und 
artikulieren können.
• Im Rahmen der in der Förderperiode 2007–2013 geltenden Begriffsbe-
stimmung von europäischen Regionen unterliegt der Berlin-Brandenbur-
ger Raum wiederum zwei anderen inhaltlichen Regionalbegriffen:
• Bei Programmen der beiden Strukturfonds, die die allgemeinen Ziele 
„Konvergenz“ und „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 
verfolgen, gilt Folgendes:  Während Berlin in seiner Gesamtheit zu den sog. 
„Phasing-in Regionen“ gehört, wird der nördliche Teil Brandenburgs nach 
den Kriterien für sog. „Konvergenzregionen“ und sein südlicher Teil nach 
denen für sog. „Phasing-out Regionen“ gefördert.
• Bei Programmen, die im Rahmen von EFRE die „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ (ETZ) fördern, gehören nur die grenznahen Räume Bran-
denburgs zu den förderfähigen Regionen. Die polnischen Partnergebiete 
auf der anderen Seite der Oder können zudem noch durch Konvergenzmit-
tel gefördert werden, die nur den neuen EU-Mitgliedsstaaten und Portugal 
(Spanien erhält aufgrund einer Übergangsregelung noch Konvergenzzu-
schüsse) zufließen.

Diese unterschiedlichen Definitionen von Regionen ermöglichen eine sehr 
gezielte Förderpolitik, die den Bedürfnissen auch kleinräumiger Gebiete 
angepasster ist, als wenn beispielsweise die (politischen) Regionalisie-
rungskriterien des AdR verwendet würden. Andererseits können – vielleicht 
mit Ausnahme von ETZ – die so ausgerichteten Strukturfonds nicht dazu 
beitragen, dass sich so etwas wie eine „regionale, aber europäische Identi-
tät“ herausbildet. Eine solche Identität entspräche durchaus der Intention 
beider Bundesländer, die das gemeinsame Gebiet zunehmend als einen 
Wirtschafts- und Entwicklungsraum ansehen. Dies findet beispielsweise in 
einer „Gemeinsamen Landesplanungsabteilung“ (GL) seinen Ausdruck. 
Aufgabe von Schülerarbeitsgruppen könnte es sein, für den Berlin-  Bran-
denburger Raum Art und Umfang unterschiedlicher Strukturförderpro-
gramme zu recherchieren und ihre Zielsetzungen und Auswirkungen zu 
diskutieren. Weiterführende Informationen finden sich unter: http://www.
bmwi.de/BMWi/Navigation/Europa/eu-strukturpolitik,did=143872.html 
(inkl. weiterführender Links).

Um das Wechselverhältnis zwischen nationaler/regionaler und europä-
ischer Strukturpolitik zu thematisieren, bietet es sich an, einen Vertreter 
der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung in den Unterricht einzuladen 
(http://gl.berlin-brandenburg.de/).

Europäische Fördermittel müssen in der Regel mit 50 % kofinanziert wer-
den. Damit soll verhindert werden, dass die Regionen Projekte in Brüssel 
einreichen, die ihnen selbst nicht wichtig sind (nach dem Motto: Wenn die 
es bezahlen, nehmen wir es gerne. Falls nicht, ist es auch nicht schlimm.).

Mit den „Vorteilen“ einer Finanzierung aus EU-Mitteln wird europapolitisch 
gerne geworben. Andererseits muss man sehen, dass Deutschland das 
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Geld, das es als Strukturmittel erhält, vorher in die EU-Kasse einzahlt. Es ist 
daher gefährlich, für die EU mit dem Argument zu werben, man bekomme 
eine Million Strukturmittel für dieses oder jenes Projekt. Wäre die EU für 
uns weniger wichtig, wenn es diese Förderung nicht gäbe?
Es sollte daher mit den Schülerinnen und Schülern eher eine kritische Dis-
kussion über die Frage geführt werden, wie viel Solidarität wir uns in Eu-
ropa leisten können und wollen. Dadurch wird auch deutlich, dass die EU 
kein Spielautomat ist, an dem jeder mal gewinnt, sondern dass ihre Politik 
einem Grundsatz, nämlich dem der Solidarität und Kohärenz, folgt. Eine 
kurze Darstellung findet sich auf den Seiten 40–42 des Heftes  „Europäische 
Union“ der Informationen zur politischen Bildung Nr. 279. 
Die Regionen, die Grundlage der Strukturförderung sind, sind mit den 
politischen Regionen der Mitgliedstaaten nicht unbedingt identisch. Für 
die Strukturförderung werden sogenannte NUTS definiert. Die Abkürzung 
kommt von der französischen Bezeichnung „Nomenclature des unités ter-
ritoriales statistiques“ und bezeichnet die „Systematik der Gebietseinhei-
ten für die Statistik“. Es handelt sich also um statistische Festlegungen, mit 
denen die Europäische Statistikbehörde Eurostat arbeitet. Informationen 
über Eurostat und statistische Daten von Eurostat finden sich unter http://
epp.eurostat.ec.europa.eu.
Weiterführende Informationen zur Strukturpolitik findet man im Internet 
unter: http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Europa/eu-strukturpolitik.
html.
Berlin-Brandenburg ist wie folgt eingeteilt: Berlin ist sog. Ziel-2-Gebiet, 
Brandenburg ist zweigeteilt: Brandenburg-Nordost ist Ziel-1-Gebiet, Bran-
denburg-Südwest ist Ziel-2-Gebiet. 

Alle deutschen Grenzregionen sind in grenzüberschreitende Euroregio-
nen eingebunden. Im Westen sind dies die im Rahmenlehrplan erwähnten 
Ems-Dollart-Region und die EUREGIO Maas-Rhein, aber es gibt auch bei-
spielsweise die Euroregion Neiße-Nisa-Nysa, die Deutschland, Polen und 
Tschechien verbindet.
Eine Aufzählung aller Euroregionen, an denen Deutschland beteiligt ist, 
gibt Abbildung II/6. Einen Überblick über alle Euroregionen in Europa gibt 
Karte 3.
 
Heute bestehen in Europa ca. 120 grenzüberschreitende regionale Part-
nerschaften, die in der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen 
(AGEG) vertreten sind (eine Karte der Mitgliedsregionen ist über http://
www.aebr.net/; Steuerungsleiste: Profil/Mitglieder/Europakarte erhältlich). 
Ihre Organisations- und Rechtsformen sind denkbar unterschiedlich. Sie 
reichen von informellen Kooperationen bis hin zu vertraglich gesicherten 
Institutionen (Zweckverbände, Vereine etc.), die zum Teil grenzüberschrei-
tende politische Institutionen ins Leben gerufen haben.
Ein wesentliches Ziel vor allem der verfassten Regionalpartnerschaften 
war es, die politisch-psychologischen Folgen des 2. Weltkriegs und die mit 
der Grenzlage verbundenen wirtschaftlichen Probleme zu überwinden. 
Die ältesten, zum Teil auf die 1950er Jahre zurückgehenden Kooperations-
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regionen liegen daher im Gebiet von Rhein und Ems. Eine weitere Gemein-
samkeit dieser Regionen ist, dass sie weitgehend unabhängig von der EU 
entstanden sind und erst in den 80er Jahren verstärkt als Partner für die 
europäische Integration wahrgenommen wurden. Dies schlug sich einer-
seits in der Ausrichtung von EU-Förderprogrammen (z. B. seit 1990 INTER-
REG) oder auch in der Schaffung von europäischen Gremien (wie dem AdR) 
nieder, andererseits wurden in den Kooperationspartnerschaften durch 
die Integration in europäische Politiken organisatorische Veränderungen 
vollzogen.
Die wechselseitige Beeinflussung regionaler Kooperationspartnerschaften 
und der EU-Politik kann von den Schülern am Beispiel zweier Regionen er-
arbeitet werden. 

Die EUREGIO Maas-Rhein wurde 1976 als Arbeitsgemeinschaft belgischer, 
deutscher und niederländischer regionaler Gebietskörperschaften ge-
gründet. Heute hat sie die Rechtsform eines niederländischen „Stichting“ 
(vergleichbar mit dem deutschen e. V.) mit Sitz in Eupen.  Mitglieder die-
ser regionalen Gemeinschaft  sind der Süden der Provinz Limburg (NL), die 
Provinzen Limburg (B) und Lüttich (B), die Regio Aachen e. V (D) und die 
Deutschsprachige Gemeinschaft (B). Ziel der Kooperation ist es vor allem, 
gleichwertige Lebensbedingungen für die 3,5 Mio. Menschen der Region 
durch die grenzüberschreitende Kooperation der Gebietskörperschaften 
zu erreichen. Dies geschieht vor allem auf folgenden Gebieten:
- Wirtschaft, Tourismus, Mittelstand, Technologie, 
- Bildung, Qualifizierung und Arbeitsmarkt
- Natur, Umwelt und Verkehr
- Jugend, Kultur, Bildung und euregionale Identität
- Gesundheit, Soziales, Gesellschaftliche Angelegenheiten und Sicherheit

Die Mehrzahl dieser Aktivitäten auf diesen Feldern wird seit 1990 durch 
das EU-Förderprogramm INTERREG kofinanziert. Zwischen 2006–2010 
stellte die Europäische Kommission insgesamt 53 Mio. Euro zur Verfügung. 
Für die Durchführung der aktuellen INTERREG-Förderperiode (2007–2013) 
gibt es 72 Mio. Euro. 

Unterstützt wird die EUREGIO Maas-Rhein seit 1995 durch einen Rat, der 
sich aus zwei Kammern zusammensetzt. In die erste Kammer werden poli-
tische Vertreter von den  Mitgliedsgebietskörperschaften entsandt. In der 
zweiten Kammer sind  gesellschaftliche Gruppen – wie Handwerkskam-
mern, Gewerkschaften usw. – vertreten.
Einstiegsinformationen sind erhältlich unter:
http://www.euregio-mr.org/emr_site/site_de/emr/home.php

Der grenzüberschreitende Zweckverband „Ems Dollart Region“ (EDR) 
wurde 1977 mit dem Ziel gegründet, die Zusammenarbeit in der deutsch-
niederländischen Grenzregion zu fördern und die negativen Auswirkun-
gen, die aus der Randlage im jeweiligen Land resultierten, abzubauen. 
Der Zweckverband ist ein Zusammenschluss öffentlich-rechtlicher Ein-
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richtungen: Gemeinden, Gemeinde-Verbände, Samtgemeinden, Städte, 
Landkreise, die Kamer van Koophandel Noord-Nederland, Industrie- und 
Handelskammern u. a.. Die Tätigkeit der EDR konzentriert sich auf folgende 
Bereiche:
• Wirtschaft
• Tourismus
• Arbeit und Soziales
• Sport und Kultur
• Schule und Bildung
• Natur und Umwelt
• Transport und Verkehr

INTERREG ist wiederum das wichtigste europäische Förderprogramm, das 
für die Durchführung von Projekten in diesem Bereich herangezogen wird. 
Zwischen 2000–2006 wurden 66 deutsch-niederländische Projekte mit 
rund 36 Mio. Euro Fördermittel bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 
rund 100 Mio. Euro durchgeführt. Außerdem wurden Kofinanzierungsmit-
tel des Landes Niedersachsen und der Niederlande in Höhe von 25 Millio-
nen Euro bewilligt.
Für die neue Förderperiode stehen mit 38 Mio. Euro Gelder in etwa glei-
cher Höhe zur Verfügung. (Weitere Informationen findet man in dem Jah-
resbericht der Ems-Dollart-Region: http://www.edr.icserver8.de/uploads/
media/jahr2007.pdf.)
Über die Projekte ist eine Zwischenevaluierung von 2003 verfügbar: http://
www.interact-eu.net/download/application/pdf/1005962.
Durchgeführt wird die Arbeit des EDR von einer Geschäftsstelle (Postfach 
1202; 26828 Bunde; Telefon:0031-597-521510;  Fax: 0031-597-522511; E-
Mail: edr@edr.org),  die von einem Vorstand kontrolliert wird. Der Vorstand 
setzt sich im Wesentlichen aus Regional- und Kommunalpolitikern zusam-
men. 
Allgemeine Informationen sind verfügbar unter:
http://www.edr.icserver8.de/index.php?id=9&no_cache=1
http://www.edr.icserver8.de/fileadmin/Mediendatenbank/pdf/Infobro-
schuere2006.pdf

Neben den genannten können weitere Regionen im Unterricht behan-
delt werden. Insbesondere EUREGIO, die Region um Münster und Ensche-
de, bietet sich hier aus vielerlei Gründen an: Zum einen handelt es sich um 
einen der ältesten, auf die 1950er Jahre zurückgehenden regionalen Zu-
sammenschlüsse mit einer ausgefeilten, demokratisch legitimierten Orga-
nisationsstruktur und gut dokumentierten und evaluierten Projekten. Zum 
anderen sind Informationen über EUREGIO für die Schüler leicht zugäng-
lich (Einstieg: http://www.euregio.de/cms/publish/content/showpage.
asp?themeid=30).

Es bietet sich an, die Darstellung der Regionen als Gruppenreferate zu ver-
geben und im Klassengespräch Gemeinsamkeiten und Unterschiede her-
auszuarbeiten. Aus Berliner Sicht ist dabei insbesondere die Oder-Region 
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Berlin-Bezug

4242

und die politische Oder-Partnerschaft Berlins mit den westpolnischen 
Regionen (Wojewodschaften) als Erfahrungsobjekt von Interesse (vgl.  
Informationsblatt II/9). Daneben stehen aber auch formalisierte Struktu-
ren der Zusammenarbeit wie etwa die Europaregion „POMERANIA“ (vgl. 
http://www.pomerania.net/) - u.a. unter Beteiligung des Berliner Bezirks 
Pankow – zur Debatte. 
Dabei können eine Reihe von Fragen thematisiert werden, z. B.:
- Gemeinsamkeiten von Grenzregionen (z. B. Strukturschwäche)
- Gemeinsame Interessen von Grenzregionen und EU (Genese, wie beein-
flussen sie sich usw.)
- Gemeinsamkeiten der regionalpolitischen und regionalplanerischen  
Lösungen
- Erfolge der Aktivitäten a) für die Region, b) für die europäische Integra-
tion

Am Beispiel bi- oder multinationaler Regionen wie Skandinavien, Groß-
britannien und Irland und der Balkan-Staaten können weitere europäi-
sche Politikfelder behandelt werden, die zu bestimmten räumlichen Ka-
tegorisierungen führen, die aber – darauf sei nochmals verwiesen – mit 
dem „Europa der Regionen“ nichts zu tun haben. Der Regionenbegriff 
scheint hier willkürlich, wenn nicht irreführend.
Hier ist zum einen der Verbund der skandinavischen Staaten zu nennen, 
die sich in der Nordischen Passunion zusammengefunden haben, zum 
anderen auch die – allerdings politisch stark fragmentierte – Balkanregi-
on, die nach dem Zerfall Jugoslawiens langsam – und letztlich unter dem 
Dach der Europäischen Union – wieder zusammen findet. 
Davon noch einmal zu unterscheiden ist der historische und politische 
Zusammenhang zwischen Großbritannien und Irland. Für den themati-
schen Zusammenhang der Europäischen Union ist interessant, dass sich 
das irisch-britische Verhältnis durch die Mitgliedschaft beider Länder in 
der EU deutlich entspannt und verbessert hat.
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Folgende Kompetenzen sollen in diesem Teilaspekt erworben oder ver-
stärkt werden:

Kompetenzen im Teilaspekt 

• vergleichende Textquellenarbeit: Vertiefung von (Kategorien und Kri-
terien sowie) personalisierten Perspektiven der Urteilsbildung

• Internetrecherche und Präsentation in selbstständiger Partner- oder 
Gruppenarbeit 

• projektorientiertes Arbeiten in Gruppen und Plenum vor, während 
und nach Tagesexkursionen oder Studienfahrten

Für den Teilaspekt sind folgende Inhalte vorgesehen:

Inhalte (Themenbereiche) im Teilaspekt 

• EU-Bürgerrechte, Grundfreiheiten des Binnenmarktes

• Bildung und Ausbildung in Europa

• EU-Austauschprogramme

• Gleichstellungspolitik in Europa: Frauen und Männer im Berufsleben
(Chancen auf dem Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit von Arbeit und Familie)

• Frauen und der Dienst an der Waffe

Bereits im Kapitel 3 zur europäischen Identität wurden Menschen- und 
Bürgerrechte in der EU thematisiert. Dies geschah dort vor allen Dingen 
im Zusammenhang mit der Europäischen Menschenrechtscharta und der 
Europäischen Grundrechtecharta sowie den mit Rechtspolitik beschäftig-
ten Institutionen innerhalb der EU.
Europäische Bürger besitzen politische Rechte und Pflichten, durch die sie 
in die Entwicklung der Union eingebunden werden. Unionsbürger ist je-
der, der die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates besitzt. Die Uni-
onsbürgerschaft ist eine der wichtigsten Errungenschaften des Vertrages 
über die Europäische Union. In diesem Fall ist der Begriff Bürgerschaft aller-
dings nicht an eine Nationalität gekoppelt, sondern vielmehr an die Rechte 
und Pflichten als Mitglied einer Gemeinschaft. In diesem Sinn ist die Uni-
onsbürgerschaft eine Ergänzung der Staatsbürgerschaft – mit zusätzlichen 
Rechten – und kein Ersatz dafür. 

Diese Unionsbürgerschaft umfasst unter anderem folgende Rechte: ein 
Freizügigkeits- und Aufenthaltsrecht im gesamten Unionsgebiet, das akti-
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ve und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen und bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament in dem Mitgliedstaat, in dem der Unionsbürger 
seinen Wohnsitz hat, auch wenn er dessen Staatsbürgerschaft nicht be-
sitzt, diplomatischen und konsularischen Schutz durch die Vertretungen 
eines jeden Mitgliedstaates, wenn der eigene Staat in dem betreffenden 
dritten Land nicht vertreten ist (z. B. Hilfe bei völkerrechtswidriger Behand-
lung, Todesfällen, schweren Unfällen/ Erkrankungen, Festnahme oder Haft, 
Hilfe für Opfer von Gewaltverbrechen), das Recht, Petitionen an das Eu-
ropäische Parlament (Petitionsausschuss) zu richten und sich über Hand-
lungen der EG zu beschweren, das Recht, an den Bürgerbeauftragten bzw. 
Ombudsmann Beschwerden über Missstände bei der Tätigkeit der EG zu 
richten, das Recht, sich in seiner eigenen Sprache an die EG-Institutionen 
zu wenden und eine Antwort in derselben Sprache zu erhalten. Eine gute 
Übersicht für Schüler bietet die Abbildung II/7.

In diesem Zusammenhang sind auch die „Vier Freiheiten“ des Binnen-
marktes zu nennen, die bereits an anderer Stelle  dargestellt sind. Die 
wirtschaftlichen Freiheiten sind für den Einzelnen ja durchaus bedeutsam. 
Schließlich bedeuten sie, dass jede(r) von uns arbeiten, einkaufen, Geld an-
legen und Dienstleistungen anbieten oder in Anspruch nehmen kann, wo 
er oder sie will.
Bildung ist keine europäische Zuständigkeit, sondern ressortiert bei den 
Mitgliedstaaten, in Deutschland bei den Bundesländern. Die EU kann 
lediglich grenzüberschreitende Bildungsprogramme initiieren und un-
terstützen. Kontrovers diskutiert wird der Bologna-Prozess, mit dem Stu-
diengänge und –abschlüsse europaweit harmonisiert werden. Beim Bolo-
gna-Prozess handelt es sich aber um einen zwischenstaatlichen Prozess, 
der mit der EU eigentlich nichts zu tun hat. Der Bologna-Prozess lebt von 
seiner Freiwilligkeit und geringen Bürokratie und wird nicht von der EU ge-
steuert. Ganz anders der „Kopenhagen-Prozess“ in der beruflichen Bildung, 
der nach dem Vorbild des Bologna-Prozesses von der Kommission initiiert 
wurde und der auf eine Harmonisierung der Berufsbildungssysteme hin-
ausläuft. 
Im Schulbereich, in dem die EU über keine Kompetenzen mehr verfügt, 
gibt es derzeit Bemühungen der Kommission, einen ähnlichen Top-down-
Prozess zu initiieren.

Im Rahmen des  „Programms für Lebenslanges Lernen“ (PLL) wird der  Aus-
tausch von Lehrenden und Schülerinnen und Schülern aller Altersstufen 
sowie die Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen gefördert. Es führt 
die bisherigen Programme Sokrates und Leonardo zusammen. Für den 
Zeitraum von 2007 bis 2013 steht ein Budget von fast 7 Milliarden Euro zur 
Verfügung. 

Eine umfangreiche Sammlung mit Informationen zu außerschulischen 
Lernorten, Referenten, Institutionen und Literaturhinweisen  bietet der 
„Berliner Europakompass“.
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Die europäische Bildungskooperation begann 1987 mit dem Erasmus-Pro-
gramm. Erasmus steht für European Region Action Scheme for the Mobility 
of University Students. 1995 wurde die Zusammenarbeit dann unter den 
damals 15 Mitgliedstaaten der EU und den Staaten des Europäischen Wirt-
schaftsraums Norwegen, Island und Liechtenstein intensiviert. Seit 2000 
nehmen die neuen Mitgliedstaaten der EU in Mittel- und Osteuropa und 
seit 2004 die Türkei teil. Es besteht die Möglichkeit, dass aufgrund bilate-
raler Abkommen die Schweiz, Kroatien, Mazedonien sowie die westlichen 
Balkanstaaten (Albanien, Bosnien-Herzegowina, Moldau, Montenegro und 
Serbien) während der Laufzeit des Programms für lebenslanges Lernen 
hinzukommen.

Allgemeines Ziel des Programms für lebenslanges Lernen ist es, dazu bei-
zutragen, dass sich die Gemeinschaft gemäß den Zielen der Lissabon-Stra-
tegie zu einer fortschrittlichen wissensbasierten Gesellschaft entwickelt.

Die Einzelprogramme im Überblick und deren Zielgruppen: 

• COMENIUS (für Schulen): Unterstützt werden z. B. Schulpartnerschaften, 
die Mobilität von Schülerinnen und Schülern sowie von (angehenden) 
Lehrerinnen und Lehrern. Beispielsweise können neue Lehrmethoden ent-
wickelt werden. Informationen unter: http://www.kmk-pad.org/ oder auch 
über die Senatskanzlei Berlin.

• ERASMUS (für Hochschulbildung): Studierende können sich um die För-
derung eines Aufenthalts an einer europäischen Hochschule bewerben. 
Unterstützt werden ferner die Mobilität von Dozentinnen und Dozenten 
oder die Entwicklung europäischer Curricula. Neu eingeführt wurden eu-
ropaweite Unternehmenspraktika für Studierende.
Infos unter: www.daad.de (Nationale Agentur) und bei dem jeweiligen 
Akademischen Auslandsamt der Hochschule

• LEONARDO DA VINCI (für berufliche Aus- und Weiterbildung) fördert un-
ter anderem die Mobilität von Auszubildenden und Ausbildungspersonal 
und die Entwicklung innovativer Ansätze in der Berufsbildung. Näheres 
unter: http://www.na-bibb.de/ (Nationale Agentur), Angebote unter www.
inwent.org 

• GRUNDTVIG (für Erwachsenenbildung): Gefördert werden u. a. die Ent-
wicklung von Kursen und innovativen Lehr- und Lernmethoden. Informati-
onen unter: http://www.na-bibb.de/

• QUERSCHNITTSPROGRAMM (als Ergänzung): Gefördert werden die Berei-
che Fremdsprachen, IKT, politische Zusammenarbeit sowie die Verbreitung 
von Ergebnissen.  Informationen unter: http://ec.europa.eu/education/
programmes/llp/transversal/index_de.html
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• JEAN MONNET (an Hochschulen) fördert Lehrangebote und Forschungs-
vorhaben zur europäischen Integration. Informationen unter: 
http://www.bmbf.de/_search/searchresult.php? URL=http%3A%2F%2F 
www.bmbf.de%2Fde%2F919.php&QUERY=pll

Zu den EU-Austauschprogrammen zählen alle oben genannten EU-Ein-
zelprogramme im Rahmen des Programms Lebenslanges Lernen. Informa-
tionen finden sich im Kompass der Senatskanzlei. Weitere Möglichkeiten, 
insbesondere die des non-formalen Lernens, werden im Folgenden kurz 
vorgestellt: 
Beim Schulaufenthalt im Ausland gibt es den klassischen Schüleraus-
tausch, d. h. den gegenseitigen Besuch von Schülergruppen für ein bis 
vier  Wochen Dauer, der durch die Schule, die Gemeinde mit ihren Partner-
schaften organisiert wird. Für einen individuellen Schulbesuch von drei bis 
zwölf Monaten Dauer bietet die Datenbank unter www.rausvonzuhaus.de 
eine Übersicht mit zahlreichen Organisationen.

Jungen Leuten zwischen 13 und 25 Jahren bieten Internationale Jugend-
begegnungen oder Workcamps die Gelegenheit, sich mit Gleichaltrigen 
zu treffen und gemeinsam an Themen bzw. Projekten zu arbeiten. Die 
Teilnehmer(innen), die aus mindestens zwei Ländern stammen müssen, 
kommen für ein bis drei Wochen zusammen, um ein bestimmtes Thema 
zu bearbeiten wie z. B. Menschenrechte, Mitbestimmung oder Jugendkul-
turen. Es gibt aber auch Jugendbegegnungen, bei denen getanzt, Thea-
ter gespielt oder Akrobatik ausprobiert und trainiert wird – gemeinsame 
Sprache ist meist Englisch. Oft entstehen hier nur geringe Kosten für die 
Teilnehmenden. Während bei der Jugendbegegnung der Schwerpunkt auf 
der Begegnung liegt, steht bei Workcamps das Projekt, an dem gemein-
sam gearbeitet wird, im Vordergrund. Projekte können z. B. sein: Pflege von 
Naturschutzgebieten, Betreuung von behinderten oder älteren Menschen 
oder auch die Renovierung eines Kinderspielplatzes. Infos finden sich z. B. 
unter www.rausvonzuhaus.de bzw. www.workcamps.de.

Der Europäische Freiwilligendienst (EFD) ist ein Aufenthalt bei einer Or-
ganisation im europäischen Ausland, bei dem freiwillig auf Taschengeld-
basis mitgearbeitet wird. Da es Projekte in den verschiedensten Bereichen 
gibt, hat jede(r) die Möglichkeit, seine/ ihre persönlichen Stärken und In-
teressen einzubringen. Wer sich beispielsweise für die Arbeit mit Kindern 
interessiert, kann in einem Kinderheim arbeiten, für diejenigen, die gern 
an der frischen Luft sind, gibt es Umweltprojekte, z. B. in Naturschutzge-
bieten.
Alle zwischen 18 und 30 Jahre können sich für einen bis zu 12 Monate dau-
ernden Dienst bewerben. Der EFD kostet nichts. Die Reisekosten, Unter-
bringungs- und Verpflegungskosten, das Taschengeld, die Kosten für die 
Versicherung, der Sprachkurs sowie Begleitseminare werden von der Euro-
päischen Union bezahlt.
Um am EFD teilzunehmen, muss man eine Entsendeorganisation in 
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Deutschland finden, die den Antrag stellt, bei der Vorbereitung hilft und 
während des Einsatzes Kontakt hält. Die Adressen von Entsendeorgani-
sationen und weitere Informationen findet man auf www.go4europa.de. 
Erfahrungsberichte gibt es unter www.youth-reporter.de. Viele nützliche 
Infos und Erfahrungsberichte zum EFD enthält auch die Broschüre „Tape-
tenwechsel“.
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das Freiwillige Ökologische Jahr 
(FÖJ) können nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland (welt-
weit), abgeleistet werden. Teilnehmen können junge Leute zwischen 18 
und 27 Jahren. Während des Einsatzes werden ein Taschengeld und – ab-
hängig von der Einsatzstelle – Unterkunft und Verpflegung gezahlt. Was si-
cherlich für die männlichen Jugendlichen besonders interessant sein wird, 
ist die Tatsache, dass beide Dienste als Ersatzdienste für den Zivildienst an-
erkannt werden. Infos sind unter http://www.bmfsfj.de, http://www.pro-fsj.
de (FSJ) oder www.foej.de (FÖJ) erhältlich.

Die Auslandsvermittlung der Bundesagentur für Arbeit www.ba-aus-
landsvermittlung.de oder EURES, die Europäische Stellen und Ausbil-
dungsbörse (www.eures.europa.eu), bieten Datenbanken für die individu-
elle Suche nach Praktika, Ausbildungsplätzen oder Jobs.

Nicht zuletzt sind die verschiedenen Jugendwerke kompetente Ansprech-
partner für Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen, wie z. B. das Deutsch-Fran-
zösische Jugendwerk (mit Sitz in Berlin): www.dfjw.de oder das Deutsch-
Polnische Jugendwerk (mit Sitz in Potsdam): www.dpjw.de.

So wie es Arbeitszeugnisse gibt, die am Ende von Praktika oder Jobs aus-
gestellt werden, so gibt es auch Dokumente, die qualifiziert das non-for-
male Lernen bei den oben beschriebenen Möglichkeiten belegen. Der 
sogenannte YouthPass (Dokument 5) sowie der Europäische Lebenslauf 
(Dokument 6), der einen umfassenden standardisierten Überblick über die 
Arbeitserfahrung und den Bildungsstand des Einzelnen gibt, können hilf-
reich bei zukünftigen Bewerbungen sein. Auch zur Reflexion eignen sich 
diese Dokumente. Die Schülerinnen und Schüler können gebeten werden, 
einen Europäischen Lebenslauf mit ihren bisherigen Daten auszufüllen. 
Die Zusammenarbeit mit dem Deutschunterricht bietet sich an. 

Wertvolle Informationen über Bildungschancen, Praktika und Jobs im Aus-
land finden Schülerinnen und Schüler auf der Bildungsmesse „Avanti“, die 
jährlich im Berliner Rathaus veranstaltet wird. Die Messe hat in diesem Jahr 
bereits am 18./19. Juni stattgefunden. Der Termin für das kommende Jahr 
2010 steht noch aus. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung finden sich 
unter: www.avanti-info.de.

Gleichstellungspolitik

Der nächste Themenbereich behandelt die Gleichstellungspolitik in 
Europa, dabei insbesondere die Gleichheit der Chancen von Frauen und 
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Männern im Berufsleben. 
Die EU hat bereits 1957 im Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft festgelegt, dass die ungleiche Bezahlung von Männern und 
Frauen ein diskriminierender Akt sei. 1975 verabschiedete die EG ihre 
Gleichstellungsgesetze, die die Bestimmungen des Vertrages aus dem 
Jahre 1957 über das Verbot, Männer und Frauen ungleich zu bezahlen, auf 
eine festere Grundlage stellten. Im Laufe der Zeit folgten weitere Gesetze, 
die eine Diskriminierung zwischen Männern und Frauen in Beschäftigung 
und Ausbildung, bei den Arbeitsbedingungen, bei den gesetzlichen und 
betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit sowie beim Zugang zu Gü-
tern und Dienstleistungen untersagten. 

Die EU fördert die Gleichstellung der Geschlechter mit verschiedenen Pro-
grammen wie zum Beispiel PROGRESS. Aktionsschwerpunkte sind: 
• gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit von Männern und Frauen 
• Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
• ausgewogene Repräsentanz in Entscheidungsprozessen
• Beseitigung von Geschlechtsstereotypen
• Beseitigung aller Formen geschlechtsbezogener Gewalt
• Förderung der Gleichstellung in Außen- und Entwicklungspolitik 

Das Gender-Mainstreaming-Konzept wurde mit dem Inkrafttreten des 
Amsterdamer Vertrags 1999 zum offiziellen Ziel der Gleichstellungspolitik 
der Europäischen Union erklärt. Es fordert, dass alle politischen Maßnah-
men stets daraufhin zu prüfen sind, wie sie sich auf die Lebenssituation von 
Frauen und Männern auswirken, und ob sie gegebenenfalls neu zu über-
denken sind.
Das Dokument 21 mit einem Ausschnitt aus dem Bericht der Europäischen 
Kommission zur Gleichstellung von Frauen und Männern 2008 zeigt die 
aktuelle Situation mit den Erfolgen und Problemen der Gleichstellungspo-
litik. Hier bietet es sich an, die Schülerinnen und Schüler herausarbeiten zu 
lassen, inwiefern bei der Gleichstellung bereits Fortschritte erreicht wur-
den bzw. noch Handlungsbedarf besteht.
Frauen sind  nach wie vor schwächer auf dem Arbeitsmarkt vertreten und 
schlechter bezahlt. Obwohl 59 % der Universitätsabsolventen Frauen sind, 
ist ihre Beschäftigungsquote um 14 Prozentpunkte niedriger als die der 
Männer, und sie verdienen durchschnittlich 15 % weniger je Arbeitsstun-
de. 
In dem Bericht der Kommission wird betont, dass zwar mehr Arbeitsplätze 
für Frauen geschaffen wurden, es jedoch noch einer Verbesserung der Ar-
beitsplatzqualität bedarf. 
„Mit der Strategie für Wachstum und Beschäftigung ist es uns gelungen, in 
der EU mehr Arbeitsplätze für Frauen zu schaffen“, erklärte der für Chan-
cengleichheit zuständige EU-Kommissar Vladimír Špidla. „Lohngefälle, Se-
gregation des Arbeitsmarkts und Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 
sind jedoch Herausforderungen, die sich uns nach wie vor stellen.“

Vielfach hat der Europäische Gerichtshof durch seine Urteile in Fällen von 
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Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts die Gleichstellung der Ge-
schlechter gefördert. So auch im Fall „Kreil“, in dem über Frauen und Dienst 
an der Waffe in Deutschland entschieden wurde. Mit seinem Urteil vom 11. 
Januar 2000 erklärte der Europäische Gerichtshof die Bestimmung in Art. 12a 
GG für mit dem EU-Recht unvereinbar, wonach Frauen bei der Bundeswehr 
auf keinen Fall Dienst an der Waffe leisten durften. Dabei handele es sich um 
eine nicht zulässige Ungleichbehandlung. Seitdem sind die Streitkräfte in ih-
rer ganzen Vielfalt für den freiwilligen Dienst von Frauen geöffnet.
Ausführliche Informationen zum Urteil finden sich in „Europa – Ein Überblick“ 
auf den Seiten 101–102 und in der Unterrichtseinheit 3 (Welche EU wollen 
wir?) im Abschnitt „Tanja will zur Bundeswehr“. 

Allerdings gibt es in den europäischen Gesellschaften auch andere Diskrimi-
nierungen, z.B. wegen der Rasse, der Religion, des Alters, der sexuellen Orien-
tierung oder einer Behinderung.
In der Europäischen Union sind in den letzten Jahren vier Richtlinien zur 
Gleichstellung verabschiedet worden. In Deutschland wurden diese – über 
die Vorgaben hinausgehend – im Gleichbehandlungsgesetz umgesetzt. Eine 
gute Darstellung mit einem auch als Folienvorlage geeigneten Schaubild fin-
det man unter  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/EG-
Antidiskriminierungsrichtlinien.png.
Im Sommer 2008 stellte die Europäische Kommission den Entwurf für eine 
fünfte Antidiskriminierungsrichtlinie vor. Dieser stieß in der Bundesregierung 
auf Kritik. Man habe, heißt es in Berlin, alles geregelt und bedürfe nicht wei-
terer Bürokratie. Auch die Interessenverbände haben sich in dieser Frage po-
sitioniert.
Die Schülerinnen und Schüler können gebeten werden, den aktuellen Stand 
der Debatte aus dem Internet und aus der Tagespresse zu recherchieren und 
zu präsentieren.
Daran kann sich eine Diskussion anschließen, die sich an der Leitfrage orien-
tiert: Kann man Gleichheit durch Kontrolle schaffen?
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Folgende Kompetenzen sollen in diesem Teilaspekt erworben oder ver-
stärkt werden:

Kompetenzen im Teilaspekt
• vergleichende Textquellenarbeit

• Vertiefung von (Kategorien und Kriterien sowie) personalisierten Pers-
pektiven der Urteilsbildung

• Internetrecherche und Präsentation in selbstständiger Partner- oder 
Gruppenarbeit

• projektorientiertes Arbeiten in Gruppen und Plenum vor, während 
und nach Tagesexkursionen oder Studienfahrten

Für den Teilaspekt sind folgende Inhalte vorgesehen:

Inhalte (Themenbereiche) im Teilaspekt

• Migranten, Flüchtlinge, Asylbewerber, Vertriebene usw.

• Wanderungsbewegungen innerhalb der EU, zwischen EU und ande-
ren europäischen Staaten bzw. Europa und anderen Kontinenten, in-
nerhalb der Kontinente

• Lösungsansätze

Der Begriff „Migration“

Der Begriff „Migration” steht in Deutschland und Europa seit längerem im 
Fokus kontroverser Diskussionen – sei es in der Politik, sei es in der Wissen-
schaft. Dabei geht es vor allem um die Frage, welche Auswirkungen Migra-
tion auf die Gesellschaften in Europa hat. Dies bezieht sich sowohl auf die 
sozialen und wirtschaftlichen Aspekte als auch auf die Auswirkungen in-
nerhalb der Gesellschaft und zwischen den verschiedenen Kulturkreisen. 
Bevor man sich allerdings diesen anspruchsvollen Fragen stellen kann, ist  
als erster Schritt zu klären, was mit dem Begriff „Migration“ überhaupt 
gemeint ist. Migration meint ganz allgemein die Wanderungsbewegung 
von Menschen von einem Ort (meist) über Grenzen hinweg zu einem Ziel-
ort, oft mit dem Ziel eines permanenten Aufenthaltes. Außerdem ist zu 
bedenken, dass der vornehmliche Teil von Migranten intraregional („Bin-
nenwanderung“) und nicht interregional (z. B. von Afrika nach Europa) 
wandert. Auf die EU bezogen bedeutet dies also, dass die meisten Migran-
ten innerhalb der Union wandern und nicht von außerhalb ihrer Grenzen 
einreisen. Weltweit gesehen wandert ein Großteil der Migranten innerhalb 
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ihres Herkunftslandes oder ihrer Region. Ein Migrant aus dem Senegal bei-
spielsweise wandert mit viel höherer Wahrscheinlichkeit vom Binnenland 
an die Küste nach Dakar oder ins Nachbarland Mali als nach Europa oder 
Nordamerika. 
Die Schülerinnen und Schüler können gebeten werden, im Internet „Wan-
derungsbewegungen“ von Migranten zu recherchieren. Dazu finden sich 
Schulmaterialien des Hohen Kommissars für Flüchtlinge der Vereinten Na-
tionen unter dem Link:
http://www.unhcr.de/schulmaterialien.html?PHPSESSID=8927f527ce73e1
e98034b0269d97ade9 bzw. weitere Zahlen und Fakten zu internationaler 
Migration (auf Englisch) unter http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/241.

Formen der Migration

Diese Wanderungsbewegungen lassen sich zum überwiegenden Teil in 
politische („Flüchtlinge“, „Asylsuchende“) oder ökonomische („Arbeitsmig-
ranten“) Kategorien einteilen. Dabei darf allerdings nicht vergessen wer-
den, dass sich diese Kategorien teilweise gegenseitig bedingen und die 
Übergänge zwischen ihnen fließend sein können. Außerdem entsprechen 
die Kategorien einer Fremdzuschreibung der Wissenschaft und keiner Ei-
genzuschreibung der Migranten. Die politische Definitionsmacht dieser 
Kategorisierung wiederum liegt bei den Zielstaaten und beschreibt keine 
festgeschriebenen Begriffe. Somit können diese je nach politischer Lage 
neu definiert und „angepasst“ werden. Politisch motivierte Migration re-
sultiert aus der Verfolgung, Repression und Unterdrückung von bestimm-
ten Bevölkerungsgruppen in ihrem Herkunftsland. Sie werden aufgrund 
ihrer Religion, ihrer Ethnie, ihres Geschlechts, ihrer Weltanschauung oder 
ihrer politischen Überzeugung verfolgt, bedroht und gedemütigt. Diesen 
Menschen stehen oftmals keine vollen Menschen- und Bürgerrechte zu; sie 
werden in vielen Lebensbereichen benachteiligt und müssen teilweise mit 
Bedrohungen für Leib und Leben rechnen. Unter diesen Bedingungen lei-
dend, bleibt einigen Menschen der unterdrückten Bevölkerungsgruppen 
nur noch die Flucht – oder sie werden direkt vertrieben. Ebenso können 
durch kriegerische Konflikte „Wanderungsbewegungen“ ausgelöst wer-
den. 
In diesem Zusammenhang kann eine Diskussion um die „offiziell“ aner-
kannten Fluchtgründe, wie sie die Genfer Flüchtlingskonvention,  siehe 
http://www.unhcr.de/grundlagen/genfer-fluechtlingskonvention.html,
vorsieht, angeschlossen werden. Die Gruppe kann gebeten werden, dazu 
kritisch Stellung zu beziehen. Hierbei sollten auch die Mitteilung der Eu-
ropäischen Kommission über eine gemeinsame Einwanderungspolitik 
für Europa (KOM (2008) 359 endg.)(im Internet zum Beispiel unter  http://
ec.europa.eu/austria/documents/press/080617_einwanderungspolitik_
kom359_de.pdf) sowie der darauf Bezug nehmende Beschluss des Euro-
päischen Rates vom Juni 2008 (http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/
cms_Data/docs/pressData/de/ec/101359.pdf) einbezogen werden.
Ein wesentlicher Einwanderungsgrund ist neben politischer Verfolgung 
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und wirtschaftlicher Not auch die Familienzusammenführung. Einwande-
rer aus einem anderen Land heiraten eine Person aus dem Herkunftsland 
und holen sie dann an ihren neuen Lebensmittelpunkt.
Zu aktuellen Entwicklungen in einzelnen Mitgliedsländern (z.B. Italien, Spa-
nien, Griechenland, Malta) können die Schülerinnen und Schüler gebeten 
werden, im Internet und in der Tagespresse zu recherchieren.

Gründe der Migration

Die Gründe für ökonomisch motivierte Migration lassen sich in der gebote-
nen Kürze nur sehr vereinfacht wiedergeben. Die Einbindung der Ökonomi-
en von Entwicklungs- und Schwellenländern in das globale Wirtschaftssys-
tem birgt für diese einige Nachteile. Ausschlaggebend hierfür ist in vielen 
Staaten der Anbau oder die Produktion von exportorientierten Produkten 
(z. B.  Soja, Getreide), die auf die protektionistischen und subventionierten 
Ökonomien der Industriestaaten (nicht zuletzt der EU) treffen. Überdies 
sind sie der Konkurrenz von anderen Entwicklungs- und Schwellenländern 
ausgesetzt und geraten somit unter einen Preis- und Wettbewerbsdruck, 
dem sie nicht standhalten können. So ist beispielsweise auf einem Markt 
in einem afrikanischen Staat das Gemüse aus Europa durch den subventio-
nierten Landbau oftmals billiger als das einheimisch erzeugte. 
Die seit Jahren laufende Verhandlungsrunde im Rahmen der Welthan-
delsorganisation (sog. Doha-Runde) ist wegen dieser Frage bislang nicht 
zum Abschluss gekommen. Die Schülerinnen und Schüler können gebe-
ten werden, den aktuellen Stand der Verhandlungen sowie die Positionen 
wichtiger Akteure zu  recherchieren und zu präsentieren.
Der genannte Preis- und Wettbewerbsdruck hat dann negative Folgen für 
den jeweiligen nationalen Arbeitsmarkt, die Selbstversorgung und somit 
die Lebensbedingungen der Bevölkerung und die Umwelt. Dies hat zur 
Folge, dass die Regierungen die Versorgung der Bevölkerung mit den fun-
damentalen öffentlichen Gütern (wie die Versorgung mit Trinkwasser, die 
Bereitstellung von Bildungseinrichtungen etc.) nicht mehr gewährleisten 
können. Weitere mittelbare ökonomische Gründe für die Migration stellen 
in zunehmendem Maße Naturkatastrophen wie Tsunamis, Überschwem-
mungen und Dürren dar, wodurch die Lebens- und Arbeitsgrundlagen der 
betroffenen Menschen zerstört werden.

Folgen der Migration

Aufgrund der genannten Bedingungen entscheiden sich einige Menschen 
dieser Regionen für die Migration. Sie wollen ihre Lebens- und Arbeits-
bedingungen verbessern bzw. kämpfen um das Überleben ihrer Familie. 
Sie verlassen ihren Heimatort und „wandern“ in wirtschaftlich besser ge-
stellte Umgebungen, meist innerhalb ihres Herkunftsstaates bzw. ihrer 
Herkunftsregion. Eine herausragende Bedeutung kommt hier den Städ-
ten zu. Dies führt zu einer immer stärker werdenden Urbanisierung in den 
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Entwicklungs- und Schwellenländern. Nur wenige dieser Migranten errei-
chen die nördlichen bzw. westlichen Industriestaaten. Einerseits ziehen 
die Herkunftsländer Vorteile aus den Wanderungsbewegungen. So stellen 
Devisenüberweisungen der Migranten (d. h. die Überweisung von „har-
ten“ Währungen wie dem Euro an ihre zurückgebliebenen Familienange-
hörigen) eine wichtige Einnahmequelle dar. Andererseits entstehen den 
Herkunftsländern Nachteile aus dem „brain drain“, also der Abwanderung 
qualifizierter Arbeitskräfte und Wissenschaftler ins Ausland, wodurch die 
einheimische Wirtschaft unter Fachkräftemangel leidet und so Wettbe-
werb, Innovation und Modernisierung nur schwer möglich ist. 
Die widersprüchlichen Auswirkungen der Migration auf die Herkunftslän-
der lässt sich auch an einem europäischen Beispiel aus jüngster Zeit beob-
achten, nämlich Polen. Nach dem EU-Beitritt des Landes sind 1,5 bis 2 Mio. 
Polen als Arbeitsmigranten vorzugsweise in die skandinavischen und an-
gelsächsischen Länder gezogen. Ein Großteil der Arbeitsmigranten ist jung 
und gut ausgebildet, so dass es zwischenzeitlich in der dynamisch wach-
senden polnischen Wirtschaft zu Engpässen an Facharbeitern gekommen 
ist. In der Konsequenz steigen die Löhne, zum Teil werden in West-Polen 
deutsche Arbeitnehmer zu deutschen Tarifen beschäftigt. 

Eine dritte und immer stärker zunehmende Form der Migration ist die so-
genannte „zirkuläre Migration“. Das bedeutet, dass Migranten nicht in das 
Zielland wandern, um dort ein neues Leben zu beginnen und permanent 
zu bleiben, sondern nur einen zeitlich befristeten Aufenthalt planen, um 
(mehr) Geld zu verdienen und anschließend wieder in ihr Herkunftsland 
zurückgehen. Diese Menschen wurden früher als „Gastarbeiter“ bezeich-
net, was nun in modifizierter Form wiederauflebt. Unter der Fragestellung, 
welche Optionen die zeitlich befristete Migration (zirkuläre Migration) bie-
tet, können die Schülerinnen und Schüler gebeten werden, den Aufsatz 
von Steffen Angenendt: „Zirkuläre Migration - Ein tragfähiges migrations-
politisches Konzept?“ zu bearbeiten. Er ist unter http://www.swp-berlin.
org/de/common/get_document.php?asset_id=3911, abrufbar. 
Sowohl für die Betroffenen selbst als auch für die aufnehmende Gesell-
schaft ist es wichtig, dass die Migrantinnen und Migranten und ihre Kinder 
gleiche Chancen der gesellschaftlichen Teilhabe eingeräumt bekommen. 
Diese Chancenzuweisung erfolgt wesentlich über Bildungswege und -ab-
schlüsse. Das ist das Thema eines Grünbuchs der Europäischen Kommis-
sion: „Migration und Mobilität: Chancen und Herausforderungen für die 
EU-Bildungssysteme“ (KOM (2008) 423 endg.). Dieses Grünbuch vom 3. Juli 
2008 ist im Internet verfügbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2008:0423:FIN:DE:PDF>. Ein Grünbuch der Euro-
päischen Kommission ist ein Diskussionsanstoß, gewissermaßen der ers-
te Aufschlag. Nach einer Phase der Konsultation fasst die Kommission die 
Vorschläge dann in einem Weißbuch zusammen, das gegebenenfalls die 
Grundlage für Gesetzesvorschläge ist. Das Grünbuch zu Migration und Mo-
bilität bittet um Vorschläge und  formuliert hierzu im letzten Teil Fragen. 
Diese können den Schülerinnen und Schülern als Arbeitsaufgaben gestellt 
werden, die zu Präsentationen ausgearbeitet werden.
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Eine Weltregion, die sich von Migration besonders betroffen sieht, ist Eu-
ropa. Die Gremien der Europäischen Union haben sich daher – wie  oben 
erwähnt – ausführlich mit dem Thema befasst. Man kann die Schülerinnen 
und Schüler bitten zu recherchieren, wer in der EU für die Migrationspoli-
tik zuständig ist. Tatsächlich gibt es in der Europäischen Kommission zwar 
einen Kommissar für Mehrsprachigkeit, aber kein Kommissionsmitglied, 
das für Migration zuständig ist. Die Kompetenz für dieses Politikfeld ist auf 
mehrere Kommissionsmitglieder und wiederum zwischen der EU und den 
Mitgliedstaaten verteilt.

In der EU wird in letzter Zeit implizit wie explizit zwischen „guter“ und 
„schlechter“ (bzw. nützlicher und belastender) Migration unterschieden, 
die es zu fördern oder zu verhindern gilt. Unter „guter“ Migration verste-
hen viele Politiker die Einwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte, die 
konkret angeworben werden und die einen Arbeitnehmer-Engpass in be-
stimmten Wirtschaftsbereichen, vornehmlich im Technologiesektor, aus-
füllen sollen. „Schlechte“ Migration wiederum meint die Einwanderung 
von geringqualifizierten Arbeitssuchenden, Asylbewerbern oder „illegal“ 
Einreisenden, die die EU bzw. deren Mitgliedstaaten durch zu erbringen-
de Unterstützungsleistungen mehr Geld kosten als sie einbringen. Gerade 
auf diese Migranten zielt die Verschärfung der Grenzkontrollen, restriktive-
re Einwanderungspolitiken der Mitgliedstaaten, strengere Regeln bei der 
Anerkennung von Asylanträgen und ähnliche Maßnahmen, die zusammen 
den Begriff der „Festung Europa“ geprägt haben. 
Eine mögliche Quellenarbeit kann die Analyse und Diskussion des „Europä-
ischen Paktes für Einwanderung und Asyl“ der französischen EU-Ratsprä-
sidentschaft 2008 sein: http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/
ProgrammePFUE/Programme_DE.pdf.  Was bedeutet der relativ neue „Ge-
samtansatz zur Migrationsfrage“ der EU? Es bietet  sich an, Texte mehrerer 
Autoren unterschiedlicher Auffassung miteinander zu vergleichen. Hier 
stehen zum einen die schon erwähnten Schlussfolgerungen des Europäi-
schen Rates vom Juni 2008 zur Verfügung, zum anderen die Mitteilung der 
Europäischen Kommission, zur künftigen Asylstrategie der EU (KOM (2008) 
360 endg.) – im Internet unter anderem unter: http://ec.europa.eu/austria/
documents/press/080617_asylpolitik_kom360_de.pdf. Zum anderen eig-
net sich der Artikel von  Steffen Angenendt: Festung Europa oder Raum 
der Freiheit? Trends und Perspektiven europäischer Migrationspolitik im  
21. Jahrhundert, http://www.migration-boell.de/web/migration/46_1575.
asp.

Lösungsansätze

In einer kontroversen Diskussion können die Schülerinnen und Schüler 
den Zielkonflikt zwischen Mobilität auf dem europäischen Arbeitsmarkt 
und nationalen Schutzinteressen behandeln.
Wie kann man die Ursachen von Migration angehen, also im Endeffekt die 
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Lebensbedingungen in den Herkunftsländern verbessern? Die Industrie-
staaten sind oft nicht zu einer nachhaltigen Bekämpfung der Gründe für 
die Migration bereit. So werden einerseits repressive Regimes unterstützt 
(oder zumindest stillschweigend geduldet), die Teile der eigenen Bevölke-
rung unterdrücken und verfolgen. Andererseits sind die EU-Staaten nicht 
zum Abbau ihrer protektionistischen Haltung und ihrer wettbewerbsver-
zerrenden Subventionen bereit (siehe z. B. die EU-Landwirtschaft), die zu 
einem gerechteren Warenfluss führen könnten. Diese strukturellen Proble-
me anzugehen, hätte langfristig bessere und nachhaltigere Auswirkungen 
als das Übersenden von Entwicklungshilfe.
Auf die Fragen der Handelsliberalisierung im Rahmen der Welthandelsor-
ganisation WTO wurde bereits oben eingegangen.
Weitere Lösungsansätze könnten in mehr direkten Investitionen in den 
Herkunftsländern bestehen, wodurch der Aufbau stabiler Wirtschafts- und 
Sozialsysteme gefördert wird. Zudem muss der Preisdruck des Westens auf 
viele Produkte nachlassen, die durch die Forderung der Bevölkerungen 
der Industrienationen nach billigen Preisen unter rücksichtslosen Bedin-
gungen hergestellt bzw. angebaut werden. Somit werden ein nachhaltiger 
Anbau wie auch eine bessere Selbstversorgung der Staaten verhindert, da 
vornehmlich für den Export produziert wird. Des Weiteren ließen sich durch 
die Schaffung effizienterer Mechanismen z. B. bei den Vereinten Nationen 
zum Schutz von Menschen- und Minderheitenrechten die Gründe für po-
litisch motivierte Migration bekämpfen. Überdies könnten auf regionaler 
Ebene vermittelnde Institutionen geschaffen werden, die bei drohenden 
Konflikten vermitteln. Damit können auch friedliche Konfliktlösungsansät-
ze forciert werden, sei es bei inter- als auch bei innerstaatlichen Konflikten. 
Wenn die Verhinderung von Migration durch den Abbau von Protektionis-
mus so leicht zu erreichen wäre, warum geschieht dies dann nicht? Diese 
Frage lässt sich beantworten, indem man die kontroversen Positionen (Rol-
len) herausarbeiten lässt. Arbeitsblatt II/7 leitet an, eine Verhandlung der 
Welthandelsorganisation (WTO) über den Abbau von Agrarsubventionen 
zu simulieren.
Aber es sind nicht nur wirtschaftliche Sachverhalte, die die Entwicklung 
von Staaten behindern, sondern auch Diktatur, schlechte Regierungsfüh-
rung und Korruption. Die Europäische Union legt in ihrer entwicklungspo-
litischen Zusammenarbeit daher Wert auf „good governance“ und macht 
diese zur Bedingung für die Unterstützung. In diesem Zusammenhang 
kann man die Schülerinnen und Schüler bitten, die Afrikastrategie der 
Europäischen Union kritisch zu analysieren und dabei auch die Entwick-
lungspolitik auf der Basis des Abkommens von Cotonou einzubeziehen. 
Die Afrikastrategie findet man in einer Zusammenfassung mit Link auf das 
Dokument unter <http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/r12540.htm>, 
das Abkommen von Cotonou in gleicher Weise unter http://europa.eu/
scadplus/leg/de/lvb/r12101.htm.

Abschließend können die Gruppen aktuelle Fallbeispiele in eine Diskussion 
und eventuell ein Rollenspiel zur Frage der Verlängerung der Übergangs-
regelungen in Deutschland zur Arbeitnehmerfreizügigkeit einbringen. Im 
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Mai 2009 kann zum letzten Mal für zwei Jahre die Beschränkung der Frei-
zügigkeit insbesondere für polnische EU-Arbeitnehmer und -Arbeitneh-
merinnen verlängert werden. In der Diskussion sollten die fachpolitischen 
Argumente für und gegen eine erneute Verlängerung ausgetauscht wer-
den. Sowohl die Bundesregierung als auch die Interessenverbände haben 
sich in dieser Frage positioniert. 

Weitere Links zum Thema Migration

- Economic implications of migration
http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_34591_1_1_1_1_37415,00.
html

- Website des in Deutschland für Migration zuständigen Innenministeri-
ums 
http://www.bmi.bund.de/

- Website des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
http://www.bamf.de/

Rollenspiel


